
 
 

www.tbb-berlin.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄTIGKEITSBERICHT 
DES VORSTANDES 

 
26.01.2013 – 21.02.2015 

 
 

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg 

 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V. 
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu 
Oranienstr. 53, 10969 Berlin 
Tel.: 030 / 62 32 62 4 
Fax: 030 / 61 30 43 10 
Web: www.tbb-berlin.de 
E-Mail: info@tbb-berlin.de 
V.i.S.d.P. Ayşe Demir 
 
 
 
 
 



3 
 

Der TBB bedankt sich bei seinen Unterstützern: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes 26.01.2013 – 21.02.2015 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Struktur und Organisation  

 Vorstand 

 Mitglieder 

 Beschäftigte 

 Geschäftsstelle 
 
II. Allgemeine Entwicklung  

 Aktion 5 vor 12  

 Partizipations- und Integrationsgesetz  

 Verabschiedung des Berliner Anerkennungsgesetzes  

 Die Aufarbeitungen der rassistischen Morde des so genannten NSU / 
Umsetzungen der Empfehlungen des NSU Ausschusses  

 Optionsmodell  

 Flüchtlingspolitik EUGH Urteil  

 CERD  
 
III. Projekte und Beratung  

 Beratung/Recht  

 Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen  

 Freiwilliges Soziales Jahr  

 Antidiskriminierungsarbeit  
 
IV.  Kontakte zu Dachverbänden 

 TGD  

 MRBB  

 ADVD  
 
V. TBB als Ansprechpartner der Berliner Politik 

 Gespräche mit Vertretern der Politik und Verwaltung  
 
VI.  Finanzen  

 Finanzstruktur des TBB  

 Krankenkassen  
 
VII. Aus den Mitgliedsvereinen  

 
VIII.  Pressemitteilungen  
 
IX. Presseausschnitte  

 
 
 
 
 



5 
 

I. Struktur und Organisation     
 
a) Vorstand 
 
Am 26. Januar 2013 fand in den Räumlichkeiten der TU Berlin die außerordentliche 
Delegiertenversammlung des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg statt. Der hier 
gewählte Vorstand beschloss auf seiner konstituierenden Sitzung am 29. Januar 2013 folgende 
Aufgabenverteilung: 
 

 Ayşe Demir Sprecherin  

 Hilmi Kaya Turan Sprecher 

 Mustafa Doğanay Sprecher 

 Güray Kişmir Kassenwart  

 Sevda Polat Stellvertr. Kassenwartin 

 İlker Duyan Beisitzer 

 Hümeyra Baykan Beisitzerin 
 
Ersatzmitglieder: 

  Ali Sönmez 
 
Weitere Entwicklungen innerhalb des Vorstandes  

 Der TBB hat auf seiner Vertreterratssitzung vom 19.11.2013 Celal Altun, Hanefi Aydın und 
Safter Çınar in den Vorstand kooptiert. Laut § 9.2 der Satzung des TBB können bis zu vier 
Personen in den Vorstand kooptiert werden. Die kooptierten Mitglieder des Vorstandes 
haben Rede- und Antragsrecht aber kein Stimmrecht. 

 

 Am 12.03.2014 trat Hilmi Kaya Turan zurück. Ali Sönmez rückte nach und wurde Beisitzer. 
İlker Duyan wurde innerhalb des Vorstandes zu einem der Sprecher gewählt. 

 

 Am 15.09.2014 trat Hümeyra Baykan zurück. 
 

 Am 27.01.2015 schied Safter Çınar als kooptiertes Mitglied des Vorstandes aus. 
 
Neben der satzungsmäßigen Aufgabenteilung wurden für die Vorstandsmitglieder 
nachfolgende Zuständigkeitsbereiche festgelegt:  
 

Politische Themenfelder 

Thema Verantwortliche Vorstandsmitglieder 

Migration Mustafa Doğanay Celal Altun Ayşe Demir 

Ausbildung / Arbeitsmarkt Ayşe Demir Hanefi Aydın  

Bildung / Sport Güray Kişmir Ali Sönmez Hümeyra Baykan 

Rassismus / Islamophobie / 
Antimuslimischer Rassismus 

Safter Çınar İlker Duyan Celal Altun 

Kultur / Medien / Umwelt Güray Kişmir Ali Sönmez  

Frauen / Gender / 
Homophobie 

Mustafa Doğanay Ayşe Demir Sevda Polat 

Gesundheit / Behinderung / 
Senioren 

İlker Duyan Sevda Polat  
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Gremien 

Gremium Verantwortliche Vorstandsmitglieder 

Vertreterrat der Türkischen Gemeinde in Deutschland 
(TGD) 

Güray Kişmir  

Migrationsrat Berlin-Brandenburg (MRBB) Güray Kişmir Celal Altun 

Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) İlker Duyan Safter Çınar 

Islamforum Güray Kişmir Celal Altun 

Beirat für Integration und Migration Kreuzberg İlker Duyan Ali Sönmez 

AK Migranten SenWFT Hanefi Aydın  

Berlin braucht dich Sevda Polat Fuat Şengül 

Bündnis gegen Rassismus Güray Kişmir  

Bündnis gegen Homophobie Mustafa Doğanay Ayşe Demir 

Runder Tisch Akzeptanz sexueller Vielfalt Mustafa Doğanay Ayşe Demir 

Runder Tisch Ausländerbehörde Mustafa Doğanay Fuat Şengül 

Runder Tisch ausländische Inhaftierte Ali Sönmez Sevda Polat 

 
 
 
b) Mitglieder des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg  

 
Juristische Personen 

 
1. Bahadın Solidaritätsverein Berlin (BAHADIN-DER) 
2. Bengi Türkisches Folklorezentrum (TÜHABİLİM) 
3. Berliner Ensemble für klassische türkische Musik 
4. Berliner Gesellschaft Türkischer Mediziner (BGTM) 
5. Birikim Kulturzentrum 
6. SV Hürriyet – Burgund 
7. Bund Türkischsprachiger Fachkräfte im Sozial- und Gesundheitswesen 
8. Deutsch-Türkisches Akademiker-Forum (DeTAF) 
9. Freunde der deutsch-türkischen Europaschule Kreuzberg 
10. Freundschaftsverein Berlin-Mersin  
11. Hilfs- und Solidaritätsverein für Rentner, Behinderte und Senioren (EM-DER) 
12. Berliner Sozialdemokraten (BSD) 
13. Karadeniz Kulturverein 
14. KSF Anadolu- Umutspor 1970 
15. Malatyaspor 
16. Schwarzmeer Natur- und Umweltverein 
17. Stimme der Kulturen (SdK) 
18. Tokat und Umgebung zeitgenössischer demokratischer Verein  
19. TÖYED – Türkischer Behinderten-, Alten- und Rentnerverein 
20. Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg 
21. Türkischer Frauenverein Berlin (BTKB) 
22. Türkischer Kulturrat in Berlin (BTK) 
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23. Türkisches Sportbegegnungszentrum 
24. Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum (BTBTM) 
25. Verein der türkischen Reiseagenturen Berlin (BETÜSAB) 
26. YEKDANE – Berliner Gesellschaft für Kunst und Kultur 
27. Çorum-Der 
28. Türkische Gesellschaft für soziale und politische Lösungen e.V. 
29. Bildung Kultur Musik Zentrum e.V. (BKMZ) 
30. Interkulturell-Aktiv e.V. 
 
Natürliche Personen 
 

 Personengruppe: Gewerkschaftsfunktionäre und Politiker 

 Personengruppe: Sonstige natürliche Personen  
 
Gesamt: 84 Mitglieder  
 
 
c) Beschäftigte 
 
Der TBB versteht sich nicht als „klassischer“ Träger von Projekten, sondern möchte seine 
politische Arbeit mit passenden Projekten flankieren. Einerseits soll der Projektalltag das 
Problembewusstsein innerhalb des Verbandes zu bestimmten Themengebieten stärken und 
Berliner_innen wichtige Dienstleistungen anbieten, andererseits wird der Ansatz verfolgt, 
durch modellhafte Projekte der Politik konstruktive Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
 
2014 waren in den verschiedenen Projekten des TBB zeitweilig bis zu 15 Personen mit 
Zuwendungsabhängigen befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt. Momentan (Stand: 
21.02.2015) sind im TBB 17 Personen beschäftigt.   
 
 
d) Geschäftsstelle 
 
Die Geschäftsstelle des TBB ist im Frühjahr 2013 aus den Räumlichkeiten am Tempelhofer Ufer 
in die Oranienstr. 53 umgezogen. Eine Einweihungsfeier fand Juli 2013 statt.  
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II. Allgemeine Entwicklung  
 

a) Aktion 5 vor 12 
 
„SCHAU HIN – RASSISMUS ENTGEGENTRETEN!“  
 
AUFRUF ZUR AKTION „5 vor 12“ AM 21. MÄRZ 2014 
IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN WOCHEN GEGEN RASSISMUS 
                  
Am „internationalen Tag für die Beseitigung rassistischer Diskriminierungen“ der Vereinten 
Nationen werden auch in diesem Jahr in Berlin landesweit dezentrale Aktionen stattfinden. 
 
Der Kampf gegen alle Formen von Rassismus ist aktueller denn je:  
- Die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum NSU-Skandal haben im vergangenen 
Jahr zwar Erkenntnisse über die systematischen Versäumnisse ans Licht gebracht und eine 
Reihe von Konsequenzen gefordert; die alte Bundesregierung hat sich aber im wesentlichen 
darauf beschränkt, die Konzentration und den Ausbau der Sicherheitsbehörden in Angriff zu 
nehmen, statt gegen das Krebsgeschwür des Rassismus auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen vorzugehen. 
 
- Gegenüber der internationalen Kritik vor dem UN-Menschenrechtsausschuss hat sie auf 
einen Aktionsplan gegen Rassismus verwiesen, der aus der Zeit vor der zufälligen Aufdeckung 
des NSU stammt; auch der Koalitionsvereinbarung der Großen Koalition lassen sich nicht die 
erforderlichen Konsequenzen einer wirksamen Bekämpfung des institutionellen und tief in der 
Mehrheitsgesellschaft verankerten Rassismus entnehmen. 
 
- Der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München, in dem u. a. zehn Morde, neun an 
Menschen mit Migrationshintergrund – acht davon aus der Türkei, einer aus Griechenland – 
durch eine rechtsterroristische Vereinigung angeklagt sind, läuft seit einem Jahr, ohne dass die 
Taten, ihre Hintergründe und die Ursachen des Versagens der Ermittlungsbehörden umfassend 
aufgedeckt würden. 
 
- Schon vor der Aufdeckung der NSU hatten unabhängige Experten mehr als 150 Opfer rechter 
Gewalt in den letzten zwei Jahrzehnten gezählt, deren politischer Hintergrund in den offiziellen 
Statistiken hartnäckig verschwiegen worden war – inzwischen mussten die Behörden sich 
korrigieren. Im Dezember 2013 brachten die Medien die alarmierende Meldung: Die Zahl der 
Opfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland sei möglicherweise vierzehn mal höher (!) als 
bisher offiziell angegeben. Die Bundesregierung ging bislang von 63 Morden mit 
rechtsextremistischem Hintergrund aus. Nun gibt es aber bei 746 Tötungsdelikten und 
Tötungsversuchen mit insgesamt 849 Opfern zwischen 1990 und 2011 laut 
Bundesinnenministerium Anhaltspunkte für ein möglicherweise rechtsextremistisches 
Tatmotiv; auch in Berlin muss wegen 78 Tötungsdelikten wieder neu ermittelt werden 
(Berliner Zeitung 4.12.13) – darunter ist aber nicht einmal der Mord an dem türkeistämmigen 
Burak B. für dessen Erschießung 2012 auf offener Straße durch einen bisher unbekannten 
Täter kein anderes Motiv ersichtlich ist, weswegen die Familie und Initiativen zu Recht neue 
Ermittlungen zu möglichen rassistischen Hintergründen und Motiven verlangen.  
 
- Unbefriedigend ist bisher auch die Umsetzung einer Beschwerde des Türkischen Bundes in 
Berlin-Brandenburg (TBB) bei dem UN-Anti-Rassismus-Ausschuss (CERD) wegen rassistischer 
Äußerungen Thilo Sarrazins in einem Zeitungsinterview: Während der Ausschuss die 
Bundesrepublik verurteilt hat, weil sie die Bevölkerung nicht ausreichend vor rassistischer 
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Diskriminierung geschützt habe, indem Sarrazin nicht strafrechtlich verfolgt wurde, hat die 
Bundesregierung bis heute nicht die geforderten Konsequenzen erfüllt. 
 
- Und noch immer geschehen täglich mehrere rassistische Gewalttaten in Deutschland. 
 
Rassistische Gewalt und rechter Terror durch Neonazis haben sich in den bundesdeutschen 
Alltag eingeschrieben und doch bleiben auch heute noch Opfer rechter und rassistischer 
Gewalt der fatalen Mischung aus Ignoranz, Inkompetenz, Verharmlosung und Vertuschung bei 
Strafverfolgern und Justiz ausgesetzt, die das Staatsversagen im NSU-Komplex im 
Zusammenspiel mit institutionellem Rassismus erst ermöglicht haben.  
 
Am 21. März sollen dezentrale vielfältige Aktionen wie Gedenkminuten, Luftballon-Aktionen, 
„Kehr aus“ (Rassismus wird symbolisch aus Verwaltungen, Betrieben usw. gefegt), Aufspannen 
von Regenschirmen zur Abwehr, Hup- und Trillerpfeifenkonzerte stattfinden. Wir wollen dazu 
beitragen, den Rassismus und Rechtspopulismus – auch in Institutionen und etablierten 
Parteien - zu bekämpfen, und über den Rassismus in allen gesellschaftlichen Bereichen 
aufzuklären. Dazu gehört die Klarheit, was heute unter Rassismus zu verstehen ist, wie er sich 
politisch und kulturell äußert und verbreitet.                   
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b) Partizipations- und Integrationsgesetz  
 
2011 trat das Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration (PartIntG) in Kraft. Das 
vom Beirat für Integration und Migration des Berliner Senats initiierte und während seiner 
Entstehung begleitete Gesetz war bundesweite die erste gesetzliche Regelung in diesen 
Fragen. 
 
Allerdings hat der SPD-CDU-Senat kaum etwas zur Umsetzung des Gesetzes getan. 
 
Das Gesetz sieht vor, dass der/die Beauftragte/r Beauftragter des Senats für Integration und 
Migration „nach Anhörung des Landesbeirats für Integrations- und Migrationsfragen und auf 
Vorschlag der für Integration zuständigen Senatsverwaltung“ vom Senat ernannt wird (§ 5, 
Absatz 1). Die Beiratsmitglieder haben am Tag der Sitzung, wo diese Frage auf der 
Tagesordnung stand, aus den Tageszeitungen den Namen der Neubesetzung erfahren. Deshalb 
haben die migrantischen Mitglieder des Beirates zu Recht die Sitzung boykottiert. 
 
Laut § 8 soll der Berliner Senat dem Abgeordnetenhaus erstmals zum 31. Dezember 2011 und 
dann alle zwei Jahre über die Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes berichten. Der Bericht kam 
um ein Jahr verspätet und geht auf die Kernforderung des Gesetzes „Der Senat strebt die 
Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil 
an der Bevölkerung an.“ (§ 4, Absatz 4) nicht ein. 
 
Gemäß Artikel 10 § 18, Absatz 1 können Verstorbene „aus religiösen Gründen auf vom 
Friedhofsträger bestimmten Grabfeldern in einem Leichentuch ohne Sarg erdbestattet 
werden.“ Auch diese Forderung ist noch nicht geregelt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Flächen für Bestattungen entsprechend islamischem Brauch fast nicht mehr vorhanden sind 
und der Berliner Senat trotz mehrfacher Aufforderung dieses Problem nicht gelöst hat. 
 
 
 
c) Verabschiedung des Berliner Anerkennungsgesetzes  
 
Am 20. Februar 2014 trat das  Berliner „Gesetz über die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen“ in Kraft. Es enthält die Verfahren zur Gleichwertigkeitsprüfung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen für die landesrechtlich geregelten Berufe und 
ergänzt insoweit das Anerkennungsgesetz des Bundes. 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg hat im Vorfeld zum Entwurf des Gesetzes eine 
Stellungnahme abgegeben: 
 
Stellungnahme des TBB zum Entwurf eines Berliner Gesetzes über die Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit nimmt der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg e.V. zum Gesetzesentwurf über die 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen des Landes Berlin Stellung. 
 
Als Migrantenorganisation vornehmlich Türkeistämmiger Menschen setzt sich der TBB 
gemeinsam mit anderen Organisationen für die rechtliche, soziale und politische Gleichstellung 
und Gleichbehandlung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie für das friedliche 
Zusammenleben und solidarische Zusammenwirken aller Menschen in Berlin und Brandenburg 
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ein.   
 
Der TBB begrüßt es, dass nunmehr auch Berlin entsprechend dem BQFG-Mustergesetz einen 
Entwurf vorgelegt hat, um die vom Bundes-BQFG ausgeschlossenen und im 
Zuständigkeitsbereich der Länder liegenden Berufe zu regeln. 
 
Nachstehend nehmen wir Bezug auf das Gesetz und hoffen, dass unsere Anmerkungen zum 
vorliegenden Gesetzesentwurf  bei dessen weiterer Ausgestaltung berücksichtigt werden. 
 
Das Bundes-BQFG, welches seit dem 01.04.2012 in Kraft ist, stellt einen wesentlichen Schritt 
auf dem Weg zur Verbesserung der Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen dar. 
Dies erleichtert die Integration von Personen mit nicht deutschen Berufsqualifikationen in den 
Arbeitsmarkt und wirkt dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegen. Sie überträgt die 
Regeln der RL 2005/36/EG zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen und erweitert diese durch Anwendung auf alle ausländischen 
Staatsangehörigen sowie auf die Feststellung der Gleichwertigkeit nicht reglementierter 
Berufe. 
 
Mit dem Bundes-BQFG wurde somit Personen mit ausländischen Berufsqualifikationen 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und von ihrem Aufenthaltsstatus die Gelegenheit 
gegeben, mit einheitlich geregelten Verfahren und Kriterien für Berufe im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes einen Antrag auf Anerkennung ihrer ausländischen 
Berufsqualifikationen zu stellen. Die Berücksichtigung der relevanten Berufserfahrung als 
mögliche Ausgleichsmaßnahme bei festgestellten Unterschieden ist ebenso wesentlich wie der 
Umstand, dass bei festgestellten wesentlichen Unterschieden im Bescheid konkret auf diese 
Unterschiede hingewiesen werden muss. Hierdurch ist es in der Folge möglich, die nach 
hiesigen Maßstäben vorhandenen Defizite mittels entsprechender Maßnahmen gezielt 
auszugleichen. 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
 
Entsprechend des BQFG des Bundes hat auch das Landes-BQFG die zentrale Aufgabe, die 
Verfahrensprivilegien des EU-Rechts auf alle Antragssteller im Anerkennungsverfahren 
auszudehnen und damit die rechtlichen Unterschiede zwischen EU-Bürgern und 
Drittstaatsangehörigen aufzuheben. 
 
Wie das Mustergesetz ist auch das Landes-BQFG Berlin gemäß § 2 Art. 1 unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit auf alle Personen anwendbar, die im Ausland einen Ausbildungsnachweis 
erworben haben. Zugleich wird aber in den Folgeartikeln des Entwurfs in den einzelnen 
Berufen auf Landesebene die Anwendbarkeit des Gesetzes ausgeschlossen und es werden 
lediglich Änderungen in den Fachgesetzen vorgenommen, die nur teilweise die Anwendbarkeit 
der Fachgesetze auf Drittstaatsangehörige erweitern. Wir sehen hier keine wesentliche 
Verbesserung der Chancen für die Integration von Menschen mit ausländischen 
Berufsqualifikationen in den Arbeitsmarkt.  Die Anwendung des Landes BQFG auf sämtliche 
landesrechtlich geregelte Berufsabschlüsse würde einheitliche und transparente Verfahren 
ermöglichen. Die Chancengleichheit im Verfahren für Drittstaatsangehörige wäre durch diese 
Vereinheitlichung gewährleistet. 
 
Mit Bedauern stellen wir fest, dass die Änderungen in den Fachrechten völlig unzureichend 
sind. In dieser Fassung fände das Gesetz in vielen Fällen keine Anwendung und verfehlte 
seinen Zweck. Es gilt, die bestehenden Schranken für Menschen mit Berufsqualifikationen aus 
Drittstaaten durch Anwendbarkeit des Landes-BQFG Berlin auf die landesrechtlich geregelten 
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Berufe aufzuheben. 
 
Den im Entwurf des Landes-BQFG Berlin deklarierten Beratungsanspruch begrüßen wir sehr. 
 
Wir vermissen jedoch Regelungen in Bezug auf die Kosten, Gebühren des 
Anerkennungsverfahrens sowie die Übernahme der entstehenden Kosten bei Nicht-
Leistungsbeziehern. Denn bei den reglementierten Berufen ist ohne ein förmliches 
Anerkennungsverfahren der Zugang zu einer Tätigkeit im erlernten Beruf nicht möglich. Daher 
empfehlen wir, geeignete Mittel bzw. Maßnahmen sowohl für die Antragsstellung im 
Anerkennungsverfahren als auch für den Zugang zu Anpassungsqualifizierungen für diejenigen 
Personen ohne Leistungsbezug zu schaffen, damit qualifizierte Migrant_innen weder 
berufsfremd noch deutlich unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt werden. Es gilt, die 
rechtliche Gleichbehandlung bei der Bewertung der Qualifikationen und die 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 
Anmerkungen zu einzelnen Artikeln: 
Art . 3 / Lehrer: Landes-BQFG nicht anwendbar! 
 
Nur § 17 (Statistik) und § 19 I, II, IV (Beratungsanspruch) finden Anwendung. Diese Regelung 
erachten wir als höchst problematisch. Insbesondere für Drittstaatenangehörige muss ein 
Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren rechtlich verankert werden. Dabei sollte beachtet 
werden, dass fehlende Qualifikationen durch die Berücksichtigung von Berufserfahrung 
ausgeglichen werden kann. Es müssen einheitliche Kriterien für ein Anerkennungsverfahren für 
EU- und Drittstaatsabschlüsse geschaffen werden. Für Abschlüsse aus Drittstaaten wird 
grundsätzlich nur eine Gleichwertigkeit auf Niveau des 1. Staatsexamens erteilt. Wir würden es 
begrüßen, wenn Berlin entsprechende Regelungen wie das BQFG-Hamburg bei der 
Anerkennung von Lehrerberufen anwendet. 
 
Art. 5 / Ingenieure:  Landes-BQFG nicht anwendbar! 
 
Lediglich der Personenkreis wurde um Drittstaatenangehörige im jeweiligen Fachrecht 
erweitert. 
 
Art. 6 / Architekten: Landes-BQFG nicht anwendbar! 
 
Nur § 17 (Statistik) findet Anwendung. Das Gesetz sieht keine Änderungen des gültigen 
Architekten- und Baukammergesetzes vor. Für EU/EWR/Schweiz-Staatsangehörige und ihnen 
gleichgestellte Personen gilt aufgrund der EU-Richtlinien eine automatische Anerkennung. Bei 
Personen mit Drittstaatsabschlüssen wird geprüft, ob Ihre Ausbildung der deutschen 
gleichwertig ist. Damit bleiben die Unterschiede zwischen EU/EWR/Schweiz-Staatsangehörigen 
und Drittstaatsangehörigen bestehen. 
 
Das Landes-BQFG findet viel zu häufig keine Anwendung. Damit erfüllt dieser Gesetzesentwurf 
nicht die Erwartungen an ein Landes-BQFG. 
Daher erachten wir eine Nachjustierung des Gesetzes als unabdingbar und hoffen, dass unsere 
Anmerkungen Gehör finden. 
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d) Die Aufarbeitungen der rassistischen Morde des so genannten NSU / 
Umsetzungen der Empfehlungen des NSU Ausschusses  

 
Nach der unfreiwilligen Aufdeckung des NSU im November 2011 hat der TBB einen Aufschrei 
der Gesamtgesellschaft erwartet, dass Zehntausende auf die Straßen gehen und gegen 
Rassismus demonstrieren und damit ein Zeichen gesetzt wird, was ausblieb und was bis heute 
vermisst wird. 
 
Bundeskanzlerin Merkel versprach in ihrer Gedenkrede am 23.02.2012 eine "lückenlose 
Aufklärung". Aber auch nach drei Jahren sind keine weiteren Schritte zur Veränderung der 
bisherigen Strukturen eingetreten. 
 
Der Sprecher des TBB, İlker Duyan hat an den Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestages regelmäßig teilgenommen. 
Der NSU-Bundestagsauschuss hat lobenswerte Arbeit geleistet, auch wenn er das Problem des 
institutionellen Rassismus weitgehend ausgespart hat. 
Die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages wurden bisher jedoch 
kaum umgesetzt.  
 
Dazu ein Beispiel aus Berlin: Der Ausschuss hatte empfohlen, wenn Opfer 
Migrationshintergrund haben, müsse immer auch in Richtung Rechtsextremismus ermittelt 
werden. Was aber geschah nach dem Brand in der Mevlana-Moschee? Ein Brandanschlag 
wurde umgehend verneint. Erst auf öffentlichen Druck wurde auch in diese Richtung ermittelt. 
Und nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich tatsächlich um einen professionellen 
Anschlag. 
 
Da es nun neue Erkenntnisse gibt, sollte es einen weiteren Bundestags-
Untersuchungsausschuss geben. Aus Sicht des TBB ist es unverständlich, warum es in Berlin 
keinen Untersuchungsausschuss gibt. Der Berliner Verfassungsschutz hat Akten geschreddert, 
die möglicherweise für den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags von Interesse 
gewesen wären.  
 
Der TBB fordert eine breitere gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit 
rassistischen und rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung und eine umfassende 
strafrechtliche Aufklärung aller rassistischen Morde und Anschläge. 
 
Am 19.09.2014 veranstaltete der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) im Tiyatrom in 
Berlin einen Gedenkabend für die Opfer der NSU-Verbrechen. Die Veranstaltung „Blumen für 
Otello/Klagelieder” – Gedenkabend für die Opfer der NSU-Verbrechen fand im Rahmen des 
Aktionstages gegen Rassismus der Antidiskriminierungsstelle des Bundes statt.  
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e) Optionsmodell  
 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland und Wegfall der 
Optionspflicht für in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen –  
Seit 01.01. 2000 gilt für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern das 
Geburtsortprinzip (ius soli). Das heißt, dass diese Kinder mit ihrer Geburt in Deutschland neben 
der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Dazu müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:  
 

 ein Elternteil muss seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland gelebt haben und  

 zum Zeitpunkt der Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzen. 
 

Kinder ausländischer Eltern, die zwischen 1990 und 1999 in Deutschland geboren wurden, 
konnten neben der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit durch 
Einbürgerung  (Übergangsregelung des § 40b Staatsangehörigkeitsgesetz) annehmen. 
  
Dazu mussten die Eltern einen entsprechenden Antrag stellen. Deren Kinder haben mit der 
Einbürgerung eine Einbürgerungsurkunde erhalten. Für sie gelten die gleichen Regelungen, wie 
für diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit ab dem Jahr 2000 automatisch mit der 
Geburt in Deutschland erhalten haben. 
 
Mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland ist 
grundsätzlich die Verpflichtung verbunden, sich mit Vollendung des 21. Lebensjahres zwischen 
der deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit der Eltern zu entscheiden (sog. 
Optionspflicht).  
 
Seit dem 20. Dezember 2014 besteht eine Neuregelung der Optionspflicht. 
Mit dem Gesetz wird die Optionspflicht nicht abgeschafft, sondern fortgeführt. Während 
bisher grundsätzlich alle ius soli-Deutschen optionspflichtig waren, sind mit der Neuregelung 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes in Zukunft alle durch 
Geburt eingebürgerten Jugendlichen von der Optionspflicht befreit, die in Deutschland 
aufgewachsen sind oder als ausländische Staatsangehörigkeit nur die eines EU-Staates oder 
der Schweiz besitzen.  
 
In Deutschland aufgewachsen ist nach dem Gesetz, wer bis zur Vollendung seines 21. 
Lebensjahres: 

 sich acht Jahre gewöhnlich in Deutschland aufgehalten hat oder 

 sechs Jahre in Deutschland eine Schule besucht hat oder 

 über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss  

 oder eine in Deutschland abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. 
 
Der TBB hat diese Regelung scharf kritisiert. Damit wird unter bis jetzt ungleich Behandelten 
weitere Ungleichheit geschaffen. 
 
Bis jetzt gab es – wie oben erwähnt – ius soli-Kinder, die dem Optionszwang unterliegen und 
Kinder, die diesem Zwang nicht unterliegen. 
Mit der neuen Regelung gibt es nunmehr unter den ius soli-Kindern, die grundsätzlich dem 
Optionszwang unterliegen, eine weitere Unterteilung, nämlich diejenigen, die weiterhin 
optieren müssen und diejenigen, die nicht mehr optieren müssen. Dies ist nicht zu 
rechtfertigen und hinnehmbar. Neben der politischen Absurdität dieser Regelungen gibt es 
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auch EU- und verfassungsrechtliche Zweifel an der neuen Regelung. Der TBB wird auch diese 
Problematik weiterhin verfolgen. 
 
 
f) Flüchtlingspolitik  
 
Am 18. März 2014 hatten der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), Innensenator 
Frank Henkel (CDU), Integrationssenatorin Dilek Kolat (SPD) und Bezirksbürgermeisterin 
Monika Herrmann (Grüne) die gütliche Einigung mit den Oranienplatz-Flüchtlingen auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz verkündet. Danach würden die Flüchtlinge den Platz räumen, 
im Gegenzug versprach die unterzeichnende Kolat für den Senat „umfassende 
Einzelfallprüfungen“, Sprachkurse und Berufsberatungen. Im April 2014 räumten die 
Flüchtlinge den Oranienplatz. 
Der Senat hatte u.a. Folgendes zugesagt: 

 Die Übernahme der Zuständigkeiten von anderen Bundesländern 

 Intensive Neuprüfung der Asylverfahren 

 Ausreichende Beratung vor dem Asylverfahren 

 Teilnahme an Deutschkursen  

 Verbesserter Zugang zur Ausbildung, zum Studium und zum Arbeitsmarkt 

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) forderte durch Pressemitteilungen die 
vollständige Einhaltung und Umsetzung der Vereinbarung. Der TBB forderte zudem die 
Gewährleistung der medizinischen Versorgung und eine menschenwürdige Unterbringung. 
Es sollte sich aber herausstellen, dass die Oranienplatz-Flüchtlinge ihren Part der Vereinbarung 
einhielten und den Platz räumten, der Berliner Senat sich jedoch nicht an die Vereinbarung 
hielt. Innensenator Henkel erklärte im Herbst 2014, dass die Vereinbarung nicht rechtskräftig 
ist, weil nach seiner Einschätzung Frau Kolat nicht für den Senat zeichnungsberechtigt sei. Der 
TBB hat in einer Pressemitteilung seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass 
Innensenator Henkel auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Herbst 2014 anwesend war 
und Monate später für nichtig erklärt hat. Ebenso verwunderlich war es, dass Frau Kolat auf 
diesen Affront öffentlich überhaupt nicht reagiert hat. 
 
 
g) EUGH Urteil  
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 10.07.2014 (Doğan./. 
Bundesrepublik Deutschland, C-138/13) festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland die 
Regelungen des Assoziierungsvertrages zwischen der Türkei und der EU (damals EWG) verletzt 
hat. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die 2007 eingeführte 
Regelung, das beim Familiennachzug vor der Visaerteilung Deutschkenntnisse nachzuweisen 
ist, für Staatsbürger*innen  der Türkei nicht zulässig ist. Laut EuGH-Beschluss in der 
Rechtssache Doğan verstößt die Sprachanforderung gegen die 
„Stillhalteklausel/Verschlechterungsverbot“ im Assoziierungsvertrag.   
 
Der EUGH hat die Regelung nur für türkische Staatsangehörige für rechtswidrig erklärt und die 
Frage, ob solch eine Anforderung auch gegen die EU-Richtlinie über den Familiennachzug zu 
Drittstaatsangehörigen verstößt, wofür der Generalanwalt plädiert hat, offen gelassen. 
Allerdings läuft diesbezüglich auch ein Verfahren, dessen Ergebnis vor den Sommerferien 2015 
zu erwarten ist. 
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Dies Sprachanforderung vor Visaerteilung ist nicht nur eine Schikane beim Familiennachzug, 
sie ist darüber hinaus diskriminierend, weil sie bspw. für Staatsbürger*innen der USA, Kanada, 
Japan nicht gilt. 
 
Die Bundesregierung weigert sich, dieses klare Urteil umzusetzen und versucht mit 
spitzfindigen Formulierungen, das Urteil zu umgehen: Nunmehr soll beim Nachzug zu 
assoziationsberechtigten türkischen Staatsbürger*innen in Deutschland im Härtefall auf den 
Sprachnachweis verzichtet werden. Als Härtefall soll gelten, wenn es den Ehegatten nicht 
zugemutet werden kann, vor der Einreise einfache Sprachkenntnisse zu erwerben oder der 
Spracherwerb trotz ernsthafter Bemühungen ein Jahr lang nicht gelingt. 
Nachdem sowohl die Integrationsstaatsministerin Aydan Özoğuz als auch die SPD-
Innenminister in den Bundesländern die „vollständige Abschaffung“ des Sprachnachweises 
gefordert hatten, ist dies nicht nur ein juristischer Skandal, sondern auch politisch nicht 
nachvollziehbar. 
 
 
h) CERD  
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und Einzelmitglieder des TBB haben im 
Oktober 2009 Strafanzeige gegen Thilo Sarrazin wegen Volksverhetzung und Beleidigung 
gestellt. Hierbei handelte es sich um die im Lettre International getätigten Äußerungen, die 
Berliner „Türken“ und „Araber“, beschimpfen, verächtlich machen und verleumden und damit 
einen Angriff auf die Menschenwürde darstellen. 
Das Verfahren wurde aber eingestellt, der Widerspruch blieb erfolglos. Damit war der 
innerstaatliche Rechtsweg erschöpft. 
 
Daraufhin wandte sich der TBB an CERD (UN-Antirassismus-Ausschuss). 
Die Entscheidung des Ausschusses ist am 4.4.2013 erfolgt: 
 „Der Ausschuss kommt daher zu dem Schluss, dass das Versäumnis einer effektiven 
Untersuchung …... durch den Vertragsstaat …. eine Verletzung der Konvention (über die 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung) darstellt.“ 
 
Der CERD-Ausschuss hat festgestellt, dass trotz vorhandener gesetzlicher Bestimmungen 
Umsetzung der Bestimmungen des Übereinkommens in der Bundesrepublik in der Praxis 
unzureichend ist. Der Ausschuss hat die Bundesrepublik aufgefordert, entsprechend zu 
handeln. Der Ausschuss sprach konkrete Empfehlungen aus. Unter anderem soll die 
Bundesregierung die Entscheidung der Kommission breit veröffentlichen, auch unter den 
Strafverfolgungsbehörden, und sowohl die Gesetze und Verfahren als auch ihre Politik in Bezug 
auf die strafrechtliche Verfolgung rassistischer Diskriminierung überprüfen. Außerdem hat der 
Ausschuss implizit eine entsprechende Schulung der Staatsanwält_innen und Richter_innen 
empfohlen. 
 
Die Bundesregierung hat der UN ein konsequenteres Vorgehen zugesagt und die Berliner 
Staatsanwaltschaft gebeten, die Einstellung des Verfahrens gegen Sarrazin zu überdenken. Die 
Berliner Staatsanwaltschaft veröffentlichte kurze Zeit später, dass geprüft wurde und es bei 
der Einstellung des Verfahrens gegen Sarrazin bleiben wird. 
 
Auch wenn die  Entscheidung des Ausschusses in einer Individualbeschwerde keine rechtliche 
Verbindlichkeit hat, so hat sie aber politische Wirkkraft. Deshalb kommt dem hier nach der 
Entscheidung stattfindenden Follow up Verfahren einen wesentliche Bedeutung zu.  In diesem 
geht es darum, die Umsetzung der Empfehlungen durch die Bundesregierung  zu überprüfen.  
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In diesem Zusammenhang macht der TBB weiterhin Stellungnahmen an den Ausschuss um den 
weiteren Verlauf im Sinne der Umsetzung zu begleiten und zu befördern. Der TBB wird auch 
weiterhin aktiv bleiben, und sich dafür einsetzen, dass diese Entscheidung auch tatsächlich zu 
den strukturellen Veränderungen führt, die Deutschland braucht, damit rassistische 
Diskriminierung erkannt und geächtet wird. Das Individualbeschwerdeverfahren der Vereinten 
Nationen ist somit eine weitere zu bedenkende Möglichkeit in der Auseinandersetzung mit 
rassistischer Diskriminierung und stellt eine politisches Instrument da, um sich auf 
internationaler menschenrechtlicher Ebene für diese Anliegen und Ziele einzusetzen und 
insgesamt unsere Argumentation zu stärken. 
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III. Projekte und Beratung     
 

a) Beratung/Recht  
 

1.) „Zentrum für Integration und Partizipation“ – 26.01. – 31.12.2013 
2.) „Berliner Zentrum für Kooperation und Partizipation“ – 01.01. – 31.12.2014 

 
1. „Zentrum für Integration und Partizipation“ 

Der TBB bietet Erst- und Vermittlungsberatung insbesondere in den Bereichen 
Einbürgerungs- und Aufenthaltsrecht an. Daneben finden kostenlose Rechtsberatungen 
der Anwälte Meyer/Rosenkranz/Wilken in 14tägigem Turnus und des Anwaltes Carsten 
Ilius wöchentlich statt. Außerdem bietet  Ra Kamer Akgül in allen Rechtsfeldern des 
türkischen Rechts kostenlose Beratungen an. Ferner werden deutsche Institutionen zum 
türkischen Recht beraten.  

a) Die Beratungstätigkeiten gliedern sich in zwei Gruppen: Es wird eine allgemeine 
Beratung in Sachen Einbürgerung, Aufenthaltsrecht, Einreise und 
Familienzusammenführungsformalitäten angeboten.  Diese Beratung findet montags 
(15.00-18.00) und mittwochs (10.00-13.00 Uhr) statt. 

b) Die allgemeine Rechtsberatung der Rechtsanwälte Meyer/Rosenkranz/Wilken findet 
im 14 tägigen Turnus (jeden 1. und 3. Montag jeden Monats) statt. Die allgemeine 
Rechtsberatung des Anwaltes Carsten Ilius findet   in einem 14-tägigen Turnus (jeden 
2. und 4. Montag jeden Monats) statt.  

c) Die Beratung zum türkischen Recht findet wöchentlich (Montag 16.00 – 18.00 
 Uhr) statt.  

 
2. „Berliner Zentrum für Kooperation und Partizipation“ 

 
Im Rahmen von KoPa berät der TBB: 

a) Fortlaufend werden allgemeine Beratungen zu allen relevanten Themenbereichen 
durchgeführt. Darüber hinaus finden Beratung zu den Themenbereichen Einbürgerung, 
Aufenthaltsrecht, Einreise- und Familienzusammenführung, Eheschließung und 
Scheidung statt. Weiterführende Rechtsberatung auch zum türkischen Recht und 
deutschen Ausländerrecht wird ebenfalls bereitgestellt. Die Rechtsberatungen werden 
ehrenamtlich von den Rechtsanwälten, Ilius, Kamer und Parlayan wöchentlich 
angeboten. Seit Oktober bietet der TBB auch in der Ausländerbehörde einmal 
wöchentlich kostenlose Erstberatung an. Diese wird von Rechtsanwalt Köllner 
durchgeführt. 

Die thematischen Erfahrungen und Bedürfnisse, die sich aus den Beratungen ergeben, 
tragen die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums in externe Gremien weiter. 
 

b) Des Weiteren wurden im Rahmen von KoPa Schulungen und Qualifizierungen zu 
verschiedenen Rechtsgebieten für Einzelpersonen sowie Migrant_innenorganisationen 
angeboten. Fortbildungen haben zu vier Beratungsrelevanten Rechtsgebieten – 
Aufenthaltsrecht mit besonderem Fokus auf das Assoziationsabkommen zwischen der 
BRD und der Rep. Türkei, Staatsangehörigkeitsrecht, Familienzusammenführung sowie 
zum Strafrecht – stattgefunden. 

Ebenso fanden Organisationsentwicklungsschulungen für 
Migrant_innenorganisationen statt. Für Migrant_innenorganisationen weuden 
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Qualifizierungsworkshops angeboten. Die Fortbildungen sind auch offen für nicht 
organisierte Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Zwei Seminare zur 
Organisationsentwicklung für Migrant_inneorganisationen haben zu den Themen 
Zuwendungsrecht auf kommunaler Eben sowie zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
stattgefunden. Die Seminare sollten dazu beitragen das Berliner 
Migrant_innenorganisationen und ihre Entscheidungsträger_innen ihre Möglichkeiten, 
an kommunalen Entscheidungsprozessen zu partizipieren, kennen und ihre eigenen 
Initiativen und Projekte umsetzen. 

 
b) Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen  

 
Die Herstellung der Chancengleichheit im Bildungs- und Erwerbsleben ist die 
Grundvoraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe von Personen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Durch das Angebot der Anerkennungsberatung in der Integration durch Qualifizierung (IQ) 
Förderphase 2011-2014 unterstützte das Projekt Anerkennungscoaching als Teilprojekt des IQ 
Netzwerks Berlin (koordiniert durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Frauen), 
Personen mit im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen durch die Beratung und 
Begleitung im Anerkennungsverfahren auf dem Weg zur bildungsadäquaten Beschäftigung in 
Deutschland.  
 
Die Finanzierung des Projektes erfolgte durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 wurden im Projekt insgesamt 870 Beratungen zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen (inklusive Folgeberatungen) für 
502 Personen mit sowohl akademischen als auch nicht akademischen Abschlüssen angeboten.  
 
Zum Umfang der kostenlosen und unabhängigen Beratung und Verfahrensbegleitung zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen gehörten: 
 

 Informationen bzgl. einschlägiger gesetzlicher Grundlagen zur Anerkennung, 
 Empfehlung im Hinblick auf den möglichen deutschen Referenzberuf und Ermittlung 

der für die Antragsstellung zuständigen Stelle, 
 Informationen bzgl. der Kosten und der Dauer des Anerkennungsverfahrens und ggf.  

Unterstützung zur Klärung der Kostenübernahme durch das JC oder die AA, 
 Informationen bzgl. der für die Antragsstellung notwendigen Unterlagen und bei 

Bedarf Unterstützung beim Zusammenstellen, 
 Auf Wunsch der Antragsstellenden sprachliche Unterstützung bei der Antragsstellung 

und dem Antragsverfahren sowie Begleitung zur zuständigen Stelle, 
 Nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens Erläuterung der Bescheide und die 

Klärung des weiteren Vorgehens, sowie ggf. die Unterstützung bei der Suche nach 
geeigneten Ausgleichmaßnahmen. 
 

Die Beratung und Begleitung im Anerkennungsverfahren wurde neben Deutsch in türkischer, 
arabischer, kurdischer und englischer Sprache angeboten.  
Für die Umsetzung der Beratung und Verfahrensbegleitung wurden zwei Berater_innen mit 
75% Stellenanteil eingesetzt.  
 
Neben der Beratung und Verfahrensbegleitung von Ratsuchenden wurde durch das Teilprojekt 
ein Konzept mit dem Titel „Professionelles Handeln im Fokus von Antidiskriminierung“ für 

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html
http://www.bmbf.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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Beschäftigte der Berliner Jobcenter und Arbeitsagenturen aus der Empfangs-, Vermittlungs- 
und Leistungsabteilung zur Stärkung der eigenen Diversity Kompetenz und der Sensibilisierung 
für das Thema Antidiskriminierung  entwickelt und 3 Schulungen (2 davon JC übergreifend) für 
insgesamt 25 Personen durchgeführt. Dabei wurden den Mitarbeiter_innen die Grundlagen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vermittelt und die Selbstreflexion des 
eigenen Handelns ermöglicht. 
Durchgeführt wurden die Schulungen durch eine externe Honorarkraft. 
 
Als Träger mit besonderer Expertise im Bereich Antidiskriminierung brachte sich das 
Teilprojekt darüber hinaus seit 2013 aktiv in die Arbeit der IQ Fach-AG  "Antidiskriminierung" 
ein. 
  
Weitere Tätigkeiten im Rahmen des Projektes waren die Teilnahme an diversen 
Veranstaltungen (insbesondere des Netzwerks) sowie die Durchführung von Schulungen und 
Workshops. Darüber hinaus verbreitete das Projekt Informationen in Berliner Migranten-
Communities bezüglich der Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen und 
sensibilisierte diese für dieses Thema. 

 
 

c) Freiwilliges Soziales Jahr  
 

Das FSJ ist ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst, in dem junge Erwachsene die 
Möglichkeit erhalten, sich zu engagieren und beruflich zu orientieren. Angesprochen sind Alle, 
die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Die Freiwilligen engagieren sich z. B. in Krankenhäusern, Einrichtungen der Altenpflege, 
Kindertagesstätten, Behinderteneinrichtungen – aber auch in Schulen, in der Politik, im 
ökologischen Bereich oder sogar im Ausland (der TBB bietet kein Auslands-FSJ an). Dabei 
lernen sie die alltäglichen Anforderungen ihres Wunschberufs kennen oder erweitern einfach 
ihren Erfahrungshorizont. 

Der Dienst dauert in der Regel ein Jahr und wird durch gesetzlich anerkannte Träger 
pädagogisch begleitet. Die Träger organisieren neben der Vermittlung in Einsatzstellen die 
Durchführung der begleitenden Bildungsseminare mit insgesamt 25 Tagen und stehen den 
Freiwilligen bei allen Fragen zur Seite. 

Während ihres Dienstes erhalten die Freiwilligen ein Taschengeld und sind gesetzlich 
sozialversichert. Darüber hinaus besteht bis zum 25. Lebensjahr Anspruch auf Kindergeld. Für 
die Dauer des Dienstes kann ein Visum ausgestellt werden. Ein abschließendes Zertifikat bzw. 
Zeugnis der Einsatzstelle hilft, sich mit erster positiver Berufserfahrung für Ausbildung oder 
Studium zu bewerben. Eine Anerkennung des FSJ als Vorpraktikum oder für den praktischen 
Teil der Fachhochschulreife ist in vielen Fällen möglich. 

Hintergrund und Entwicklung 

Da in der Bundesrepublik die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund an den Jugendfreiwilligendiensten noch vergleichsweise gering ist, 
hatten das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und das 
Land Berlin zwischen den Jahren 2008 und 2011 3 Migrant_innenorganisationen bei ihrem 
Weg zur Trägerschaft im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) unterstützt. Dies waren die TGD (ab 
2008), etwas später der Club Dialog e.V. und der südost Europa Kultur e.V.. 

Die Türkische Gemeinde in Deutschland war bundesweit die erste Migrant_innenorganisation, 
die als selbständiger Träger des FSJ Freiwillige in Einsatzstellen vermittelte und betreute. 
Zwischen 2011 und 2014 leisteten auch regelmäßig Bundesfreiwilligendienstleistende ihren 
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Dienst in Einsatzstellen der TGD und des TBB. Der BFD wird aufgrund der 
Kontigentbeschränkungen durch das BAFzA nicht mehr von uns angeboten. Seit 2012 sind 
auch die Türkische Gemeinde in Hessen sowie die Türkische Gemeinde in Niedersachsen als 
Träger des FSJ anerkannt und z.T. aktiv. Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg ist seit 2013 
in den Ländern Berlin und Brandenburg als Träger anerkannt und tätig. 

 

Nach dem Trägeraufbau des TBB im Zeitraum 2012-13 startete 
der TBB ab September 2013 die Trägertätigkeit. Die 
Teilnehmendenzahlen blieben vor Allem zu Beginn noch weit 
unter der beantragten Summe. Im Verlauf des 
Zuwendungszeitraums (09-2013 bis 08-2014) konnte eine 
durchschnittliche Teilnehmendenzahl von 25 je Monat erreicht 
werden (40 beantragt). Parallel wurde die Trägertätigkeit der TGD 
mit höheren Teilnehmendenzahlen stabil weiter durchgeführt. 

 

 

Ab dem 01.09.2014 wurde die Trägertätigkeit der TGD im FSJ vollständig an den Berlin-
Brandenburgischen Landesverband der TGD, den Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg 
(TBB), übertragen. 

Aktuell betreut das FSJ-Team des TBB über 100 FSJler_innen in ihren Einsatzstellen. Die 
Freiwilligen kommen aus allen Bundesländern und zum Teil auch aus dem Ausland. Mehr als 
die Hälfte der Freiwilligen verfügt über eine persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte. 
Fast alle Freiwilligen finden nach ihrem Dienst Eingang in Studium oder Ausbildung – oft auch 
in ihren Einsatzstellen. 

Seminare 

Schwerpunkte der gesetzlich vorgeschriebenen Seminare sind Auseinandersetzungen mit und 
Projekte zu Themen wie Identität, Rassismus, Religion – aber auch zu Themen des 
Dienstumfeldes wie Umgang mit Behinderung, Krankheit, Drogen, Tod sowie Diversity- und 
Konflikttrainings. 

Entsprechend der Teilnehmendenzahl werden pro Jahr 75 Seminartage in 15 5-Tage-Blöcken 
inklusive Übernachtung angeboten. 

Personal 

Die Kerntätigkeiten des Teams bestehen neben der Zielgruppenansprache und 
Einsatzstellen(neu)gewinnung in: 

- der Beratung, Vermittlung, Vertragsschließung und Anmeldung  der Interessierten, 
- der Organisation und Durchführung der Bildungsseminare in Kooperation v.a. mit den 

Jugendbildungsstätten Konradshöhe und Kaubstraße 
- Einsatzstellenberatung und Einsatzstellenbesuchen, 
- Konfliktvermittlung und Vertragslösungsmanagement 
- Beratungen in persönlichen Krisen der Freiwilligen 
- laufende Dokumentation und administratives Projektmanagement 

Der Großteil der Teilnehmenden am FSJ wird durch den TBB als Arbeitgeber verwaltet. 
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Einsatzstellenträger 

- Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH 
- Vivantes Rehabilitation GmbH 
- Lebenshilfe Berlin gGmbH 
- Kindertagesstätten SüdOst Eigenbetrieb von Berlin GmbH 
- Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
- Frecher Spatz e.V. 
- VIA Werkstätten gGmbH 
- LWB Lichtenberg gGmbH 
- Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
- Wildpark Schorfheide gGmbH 

 

Zuwendungsgeber 

- BMFSFJ (teilnehmendenbezogene Festbetragsfinanzierung in Regelförderung und 
Förderung der pädagogischen Begleitung von Freiwilligen mit erhöhten 
Förderbedarfen(Sonderförderung)) 

- Einsatzstellen (Trägerumlagen als dienstzeitbezogene Festbeträge) 
 

Der TBB ist der Zentralstelle dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) zugeordnet (Regiestelle). 

 
d) Antidiskriminierungsarbeit  

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin ist ein Projekt unter der Trägerschaft des Türkischen 
Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB) und wird durch das Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus des Senats von Berlin gefördert. 

2013 war ein besonderes Jahr für das Projekt: das ADNB wurde zehn Jahre alt und gleichzeitig 
gab es personelle Veränderungen. Im Juli 2013 löste Eva Maria Andrades Nuran Yigit als 
Projektleiterin ab. Aufgrund des Weggangs von Maryam Haschemi Yekani und Moritz Schelkes 
(Berater_innen) kamen insgesamt im Laufe des Jahres drei neue Mitarbeiter_innen ins Projekt: 
Berivan Inci (Kultur- und Geschichtswissenschaftlerin), Anh Ngo (Diplom-Pädagogin) und 
Kerstin Kühn (Volljuristin).  

Seit der Gründung des Antidiskriminierungsnetzwerkes Berlin (ADNB des TBB) am 16. Juli 2003 
leistet das Projekt durch seine Arbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Seine 
Ausrichtung der Antidiskriminierungsarbeit ist sowohl auf regionaler, nationaler als auch 
europäischer Ebene neu und innovativ. Die Verbindung und Verzahnung der drei 
Schwerpunktbereiche des ADNB des TBB unter Berücksichtigung der Mehrfachzugehörigkeit 
bzw. der Mehrfachdiskriminierung erweist sich nicht nur als sinnvoll, sondern als geeignet 
auch in Zukunft Akzente in der Antidiskriminierungsarbeit zu setzen. Zu den drei 
Schwerpunktbereichen des ADNB des TBB gehören: (1) Vernetzung, (2) Beratung, Intervention 
und Prävention und (3) Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Förderung von Gleichbehandlung, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die Beratung der 
von Diskriminierung Betroffenen und deren Unterstützung gehören zu den Zielen und 
Aufgaben des ADNB des TBB. Mitgetragen wurden diese Ziele durch zwei vom ADNB des TBB 
initiierten Netzwerke in Berlin: (1) das Beratungsnetzwerk gegen Diskriminierung und 
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Rassismus, ein breites Bündnis von Berliner Beratungsstellen und -projekten und durch (2) das 
Berliner Netzwerk von Anwältinnen und Anwälte gegen Diskriminierung.  

2014 sind diese beiden Netzwerke zu einem gemeinsamen Netzwerk verbunden worden: dem 
Interdisziplinären Beratungsnetzwerk. Seit dem treffen sich hier Anwält_innen und 
Beratungsstellen sechs Mal im Jahr um sich über Ihre Arbeit auszutauschen, sich gemeinsam 
fortzubilden und Synergien in der Antidiskriminierungsarbeit zu  nutzen.  

Schwerpunkt unserer Arbeit ist aufgrund der stetig steigenden Anfragen die Beratung. Die 
Beratungsstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung des ADNB des TBB berät und 
unterstützt Menschen nicht-deutscher Herkunft und People of Colour, die aufgrund der 
(zugeschriebenen) ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, der Sprache, des Geschlechtes, der 
Religion, der sexuellen Identität, einer Behinderung oder des Alters Diskriminierung erlebt 
haben. Ein besonders wichtiger Grundsatz der Beratungsstelle des ADNB des TBB ist das 
Empowerment der Betroffenen. Darunter wird die Aktivierung und Stärkung des Selbsthilfe- 
und Handlungspotenzials der Betroffenen gegen deren erlebte Ungleichbehandlung 
verstanden. Die von Diskriminierung Betroffenen verfügen in der Regel bereits über eine 
eigene Biografie von erlebter Diskriminierung, die mit Gefühlen von Ohnmacht und 
Resignation wenn nicht gar "Normalität" einhergeht. Im Laufe der Beratung und Begleitung der 
Betroffenen gilt es, die Person zu stärken und Möglichkeiten aufzuzeigen, sich gegen die 
erlebte Ungleichbehandlung zur Wehr zu setzen und sie in Zukunft nicht "einfach so" 
hinzunehmen. 

Ein zentraler Bereich der präventiven Arbeit gegen Diskriminierung ist u.a. auch die 
gesellschaftliche Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit, welches durch die dritte 
Säule des Projektes „Empowerment und Sensibilisierung“ angegangen und umgesetzt wird.  
Das ADNB bietet an dieser Stelle verschiedene Veranstaltungen und Trainings an. Die 
Bildungsarbeit verfolgt dabei zwei Strategien: Empowerment und Sensibilisierung. Zielgruppe 
für die Empowerment-Veranstaltungen und Trainings sind ethnische Minderheiten und People 
of Colour, die aufgrund unterschiedlicher Merkmale diskriminiert werden.  Zielgruppe für 
Sensibilisierungs-Veranstaltungen (Rassismuskritik und kritisches Weißsein – 
Praxisreflexionsworkshop) sind Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Wir gehen von dem 
Grundsatz aus, dass jeder Mensch diskriminiert werden kann, aber auch selber andere 
diskriminiert. Kein Mensch ist frei von diskriminierendem Verhalten. 

Das zehnjährige Bestehen des ADNB des TBB wurde im aktuellen Antidiskriminierungsreport 
2011-2013 durch verschiedene Beiträge gewürdigt. Neben einem Rückblick in die zehnjährige 
Geschichte des Projektes wurden aber auch wieder aktuelle Zahlen und Fälle aus der 
Beratungsarbeit veröffentlicht. 

 
 
 
 
 
 
 
weitere Infos: www.adnb.de     
 

Download Antidiskriminierungsreport  
http://tbb-berlin.de/downloads_tbb/ADReport_2011-2013.pdf   

http://www.adnb.de/
http://tbb-berlin.de/downloads_tbb/ADReport_2011-2013.pdf
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IV. Kontakte zu Dachverbänden  
 
a) TGD - Türkische Gemeinde Deutschland  
 
TBB ist Gründungsmitglied der TGD. Auf dem Bundeskongress am 10.-11.05.2014 wurde die 
Satzung geändert und zwei Vorsitzende eingeführt. 
 
Aus Berlin wurden Safter Çınar (Bundesvorsitzender), Ayşe Demir (Stellvertretende 
Bundesvorsitzende), Mustafa Doğanay (Stellvertretender Bundesvorsitzender und 
Kassenwart), Ahmet Esmer, Aylin Koç, Yemliha Koç, İsmet dertli (Föted) in den 
Bundesvorstand, İlker Duyan und Güray Kişmir als Kassenprüfer gewählt.  
Ebenso wurde Gökay Sofuoğlu (Baden-Württemberg) zum Bundesvorsitzenden gewählt. 
Es bestand Einigkeit darüber, dass 2017 die Satzung geändert werden soll und mindestens 
eine/r der Vorsitzenden eine Frau sein muss. 
 
Die TGD ist in wichtigen Gremien wie zum Beispiel an der Steuerungsrunde des bundesweiten 
Integrationsprogramms des BAMF, im Forum gegen Rassismus, Netz gegen Rassismus, an der 
Deutschen Islamkonferenz sowie am Integrationsgipfel und dessen Arbeitsgruppen vertreten. 
Der TBB hat gemeinsam mit der TGD mehrere Aktionen gegen Rassismus in Deutschland 
durchgeführt. Dazu gehört u.a. die Aktion „Handeln Jetzt! Es ist 5 vor 12!“ am Tag gegen 
Rassismus. 
Ferner hat der TBB gemeinsam mit der TGD eine Veranstaltung mit dem Dirigenten des Jugend 
- Philharmonie -Orchesters aus der Türkei (Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası), Cem Mansur 
durchgeführt. 
 
b) MRBB - Migrationsrat Berlin Brandenburg  

 
Der Migrationsrat Berlin Brandenburg (MRBB) ist ein Dachverband von 
Migrantenselbstorganisationen, der 2004 auch mit Hilfe des TBB gegründet wurde. Der 
Migrationsrat hat im Augenblick 75 Mitgliedsorganisationen, die Menschen von allen 
Kontinenten vertreten. Satzungsgemäß arbeitet der Migrationsrat ausschließlich zu Berliner 
und Brandenburger Themen, herkunftslandbezogene Politik ist nicht vorgesehen. Der MRBB 
versteht sich als Interessenvertretung der Berliner_innen und Brandenburger_innen mit 
Migrationshintergrund und setzt sich für ihre rechtliche, soziale und politische Gleichstellung 
ein. Am 16.05.2013 hat der Migrationsrat Berlin Brandenburg einen neuen Vorstand gewählt. 
Die langjährige Projektleiterin des Antidiskriminierungsnetzwerks des TBB, Nuran Yiğit, ist als 
eine von drei Sprecherinnen gewählt worden. Auch Didem Yüksel, die als Vertreterin des TBB 
im letzten Vorstand tätig war, konnte wieder gewählt werden. Der aktuelle Kassenwart des 
TBB, Güray Kişmir, ist als Kassenprüfer für diese Amtsperiode gewählt worden.  
 
Im Rahmen der 10–Jahres-Feier des Migrationsrat Berlin Brandenburg wurden an Thuy 
Nonnemann und Riza Baran Preise für ihr außerordentliches Engagement in den letzten 
Jahren, gar Jahrzehnten verliehen. Der TBB beglückwünscht den MRBB-Vorstand zur Auswahl 
dieser hervorragenden Persönlichkeiten.  
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c) ADVD Antidiskriminierungsverbands Deutschland 
 
Der Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd) wurde 2007 in Berlin von verschiedenen 
im Antidiskriminierungsbereich tätigen unabhängigen Beratungseinrichtungen gegründet. Zu 
den Gründungsmitgliedern des advd gehört auch der TBB. Der advd hat sich dabei zum Ziel 
gesetzt, Qualitätskriterium für eine professionelle Antidiskriminierungsberatung zu erarbeiten 
und bei den Mitgliedsorganisationen ein kontinuierliches Qualitätsmanagement zu betreiben. 
Im Jahr 2012 führt der advd ein aus Mitteln der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) 
gefördertes Projekt zur Qualifizierung von Antidiskriminierungsberater_innen durch. Aus 
dieser Workshopreihe ist  im Mai 2013 eine Handreichung hervorgangen- 
„Antidiskriminierungsberatung in der Praxis“- an der sich auch das ADNB des TBB beteiligt 
hatte.  
 
2014 hat der advd den Zuschlag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes erhalten um die 
sechs bestehenden Netzwerke  gegen Diskriminierung, die durch die ADS gefördert wurden, zu 
schulen.  
 
Darüber hinaus erlaubt es der advd, auch auf Bundesebene mit starker Stimme für einen 
Ausbau des Antidiskriminierungsschutzes zu sprechen.  Aktuell ist der advd auch durch sein 
Vorstandsmitglied Daniel Bartel im Beirat der ADS vertreten. 
 
Der TBB ist in der Person von Eva Maria Andrades (Projektleiterin des ADNB des TBB) seit 2013 
im Vorstand des advd vertreten. 
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V. TBB als Ansprechpartner der Berliner Politik 
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VI. Finanzen        
 

a. Finanzstruktur des TBB  
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg erhält Zuwendungen für seine Projekte. Diese 
Zuwendungen sind zweckgebunden und werden vom Zuwendungsgeber bzw. Dritten geprüft. 
Maßgeblich für die Entlastung betrachtet der Vorstand das Vereinskonto.  
 
Die finanziellen Ressourcen des TBB für politische Aktivitäten und Veranstaltungen sind 
begrenzt. Für diese Zwecke sind die Beitragszahlungen der Mitglieder sowie Sponsoren 
notwendig. Der Vorstand ist sich einig, sämtliche Veranstaltungen mit einer vorliegenden 
Finanzplanung kostendeckend zu verwirklichen. Sämtliche Ausgaben der Geschäftsstelle 
wurden insbesondere mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten geprüft und größtenteils 
reduziert.  
 

01 – Vereinskonto 2013       

Mitgliedsbeiträge 2.398,28   Miete + Nebenkosten 10.212,75 

Spenden 6.210,00   Telekommunikation 1.518,06 

Projekteinnahmen diverse 25.804,07   Fachliteratur + Zeitungen 882,15 

     Porto 716,69 

     Bewirtung 1.150,59 

     Sachkosten 5.695,76 

     Veranstaltungen 4.972,52 

     Versicherungen 1.726,28 

     Mitgliedsbeiträge 446,76 

     Instandhaltung 8.564,67 

     Projekte 18.437,17 

     Büro Boppstraße  1.865,00 

     Büro Obentrautstraße * -13.957,13 

         

Summe Einnahmen 34.412,35   Summe Ausgaben 42.231,27 

*Kautionsauflösung 
 

01 – Vereinskonto 2014       

Mitgliedsbeiträge 1.098,83   Miete + Nebenkosten 2.350,00 

Spenden 4.910,00   Telekommunikation 861,22 

Projekteinnahmen 
diverse* 18.296,17   Fachliteratur + Zeitungen 59,00 

Darlehen 30.000,00   Porto 10,45 

Miniprojekte 7.150,90   Bewirtung 531,36 

      Sachkosten 7.065,09 

      Veranstaltungen 307,32 

      Versicherungen 2.511,25 

      Mitgliedsbeiträge 376,76 

      Instandhaltung 300,00 

      Projekte 30.120,37 

      Miniprojekte 6.884,80 

          

Summe Einnahmen 61.455,90   Summe Ausgaben 51.377,62 

 *Einnahmen aus FSJ-Projekt: 14.881,96€  
 



33 
 

Es hat lediglich am 28.03.2013 eine Kassenprüfung in den Räumen des TBB stattgefunden. 
Anwesend waren sämtliche Kassenprüfer. In 2014 konnte bedauerlicherweise kein Termin für 
eine erneute Prüfung gefunden werden. Ein Bericht der Kassenprüfer_innen liegt zum 
Zeitpunkt des Drucks nicht vor. Der Vorstand regt seinerseits an, die Bücher des Vereins 
regelmäßig zu prüfen, um ggf. rechtzeitig etwaigen Unstimmigkeiten entgegenzuwirken.  
 
 
Weiter unten finden Sie eine kalenderjährliche Aufstellung über sämtliche Konten des TBB bei 
der Bank für Sozialwirtschaft.  
 

Konten 2013  Bestand 01.01.2013 Einnahmen  Ausgaben Gebühren  Sollzinsen Bankbestand 

00 - Projekt 
Zentrum für 
Integration 486,55  60.026,03  -60.083,56  -7,50  -117,35  304,17  

01 - Vereinskonto 762,77  34.412,35  -42.231,27  -380,36  -355,43  -7.791,94  

06 -
Koordinationsstelle 
Elternlotsen -1.522,80  2.112,86  -545,99  0,00  -44,07  0,00  

07 - Projekt ADNB 701,43  133.830,12  -135.458,08  0,00  -299,38  -1.225,91  

13 - Jugendprojekte -47.610,85  22.483,81  0,00  -7,50  -2.607,62  -27.742,16  

14 - LAP 1.974,20  403,01  -2.374,69  0,00  -2,52  0,00  

16 - Coaching 2.225,16  107.911,93  -109.184,24  0,00  -66,14  886,71  

18 - Fussballprojekt 0,00  6.800,00  -5.200,00  0,00  -25,90  1.574,10  

20 - Tiergarten 
Gymnasium 0,00  3.600,00  -3.595,44  0,00  -4,56  -0,00  

 -42.983,54  371.580,11  -358.673,27  -395,36  -3.522,97  -33.995,03  

 
 

Konten 2014 Bestand 01.01.2014 Einnahmen  Ausgaben Gebühren  Sollzinsen Bankbestand 

00 - Projekt KOPA 304,17  100.489,44  -100.039,82  0,00  0,00  753,79  

01 - Vereinskonto -7.791,94  61.455,90  -51.377,62  -30,00  -223,55  2.032,79  

07 - Projekt ADNB -1.225,91  143.521,16  -143.041,19  0,00  -25,71  -771,65  

13 - 
Jugendprojekte -27.742,16  28.633,39  0,00  0,00  -891,24  -0,01  

16 - Coaching 886,71  116.074,46  -115.753,28  0,00  -4,48  1.203,41  

18 - 
Fussballprojekt 1.574,10  0,00  -1.574,10  0,00  0,00  0,00  

22 - 
Verbraucherschutz 0,00  15.050,00  15.046,60  0,00  0,00  3,40  

 -33.995,03  465.522,35  -426.832,01  -30,00  -1.144,98  3.221,73  

 
Trotz dieser positiven Bilanz nach der zweijährigen Amtszeit des Vorstandes ist hervorzuheben, 
dass die „Jugendprojekte“ eine starke finanzielle Last darstellen. Lediglich 22.483,81 € sind 
durch aufwendige Nacharbeit des Vorstandes erstattet worden. Im gleichen Zeitraum musste 
der Verein aus Eigenmittel an die Zuwendungsgeber (ESF und Land Berlin) für nicht bewilligte 
Mittel in Höhe von rd. 16.380 € zurückzahlen. Mit dem zinslosen Darlehen des Dachverbandes 
TGD in Höhe von 30.000,00 € wurden in 2014 die restlichen nicht bewilligten Mittel 
ausgeglichen und die Zinsbelastung bedient. Ohne diese Zuwendung wäre der TBB nahe der 
Zahlungsunfähigkeit. Berücksichtigt man die Rückzahlungen aus 2012 in Höhe von rd. 36.000€, 
ist festzustellen, dass dem Verein aus den „Jugendprojekten“ einen Schaden von mehr als  
63.000,00 € entstanden ist. Ob noch weitere Belastungen folgen werden, kann der Vorstand zu 
diesem Zeitpunkt nicht abschließend feststellen.  
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Eine weitere finanzielle Belastung war und bleiben die von den Krankenkassen geforderten 
Rückzahlungen (siehe auch Vorstandsbericht). Obwohl der TBB keinerlei Zahlungseingänge aus 
den sog. AAG-Umlagen (Gesetz über den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen für 
Entgeltfortzahlung) der Krankenkassen erhalten hat und diese Beträge ausschließlich auf das 
Konto der betrügerischen Bande geflossen sind, hat der Verein diese zurück zu erstatten. Trotz 
zahlreicher Versuche, die geforderten Beträge zu reduzieren bzw. nicht zu zahlen, hat der 
Vorstand im aktuellen Jahr 2015 Rückzahlungen in Höhe von 7.503,48 € an die BARMER 
Ersatzkasse geleistet.  Die Kosten der Rechtsberatung in dieser Sache belaufen sich auf 
6.420,05 €. Ob auch hier noch Forderungen von weiteren Krankenkassen aufkommen, kann 
der Vorstand zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend feststellen. Auf Grund der Verurteilung 
eines ehemaligen Mitarbeiters der Techniker Krankenkassen und weiteren Komplizen zu Geld- 
und Haftstrafen im Prozess in Lübeck im vergangenen Dezember 2014, geht der Vorstand 
davon aus, dass keine weiteren Rückzahlungen zu erwarten sind.  

 
 

b. Krankenkassen 
 

Grundlage der Ereignisse ist das „Gesetz über den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen für 
Entgeltfortzahlung (AAG)“ aus dem Jahre 2006. Demnach erstatten die Krankenkassen 
Arbeitgebern, die weniger als 30 Personen beschäftigen, bei Krankheit der Beschäftigten bis zu 
80 % der Entgeltfortzahlung. 

 
TBB (wie auch) TGD hat wie auch andere Arbeitgeber diese gesetzliche Möglichkeit in 
Anspruch genommen. Ein Rechtsanwalt, den der damalige Vorstandssprecher Hilmi Kaya 
Turan und das damalige Vorstandsmitglied Aydın Özsoy wegen einer anderen Angelegenheit 
konsultiert hatte, hatte auf die rechtliche Möglichkeit hingewiesen und ein Abrechnungsbüro, 
das die diesbezüglichen Formalitäten abwickelt, empfohlen.  Herr Turan hat diese Möglichkeit 
für die TGD und den TBB in Anspruch genommen. Später hat sich herausgestellt, dass dieses 
Büro diese rechtliche Möglichkeit zum Betrug an den Krankenkassen missbraucht hat. 

 
Bundesweit sind TBB, TGD und andere Arbeitgeber diesem Betrug zum Opfer gefallen. Die 
Täter haben insgesamt  von allen Arbeitgebern 740 000 € ergaunert. 
Gegen die Mitarbeiter dieses Abrechnungsbüros hat die Staatsanwaltschaft Lübeck ein 
Strafverfahren eingeleitet. Der Prozess ist mittlerweile beendet, die Mitarbeiter des besagten 
Abrechnungsbüros wurden verurteilt. 

 
TBB (wie auch) TGD sind in keine ungesetzlichen Machenschaften involviert gewesen. Beide 
Organisationen wurden von der Staatsanwaltschaft Lübeck als Geschädigte betrachtet. Hilmi 
Kaya Turan trat bei dem Prozess als Zeuge auf.  

 
Der TBB hat von den Krankenkassen keine Zahlung erhalten. Die Zahlungen gingen an das 
erwähnte Büro. 

 
Trotzdem musste der TBB der Barmer Ersatzkasse 7.503,-- € erstatten. Da einer der 
Verurteilten Mitarbeiter der Techniker Krankenkasse war, vertreten wir den Standpunkt, dass 
der TBB hier in keiner Zahlungsverpflichtung steht. Wir stehen mit der Techniker Krankenkasse 
in Verhandlungen. 
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VII. Aus den Mitgliedsvereinen    
 

 
(türkisch) 
Karadeniz Doğa Çevre Derneği Berlin e.V. 
 
Küreselleşen cağdaş dünyada karadenizin 21nci yüz yılı 
yakalayabilmesi için bölgenin iyi etüt edilmesi ve dişarıya yönelen 
kaynakların kısmen bölgeye yönlendirilmesi ile mümkündür. Ayrıca 
Karadeniz bölgesi bilindiği üzere doğal ve kültürel kaynaklar 
bakımından oldukça zengindir. Dünya kültür mirası yönündende önemli antik eserleri 
 barındırmaktadır. Nüfus artışı baskısı dışa göç vererek hafifleten. Türkiye‘deki  Sanayilşme 
hamlelerinden yeterli payı alamayan  Çevre ve doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin 
olan. toplam orman alanı yaklaşık iki milyon hektardır. Bölgede 6 milli park 2  tabiat parkı 10 
tabiat koruma bölgesi ilan  edilmiştir. Eko turizme öncelik verilmelidir. Kırsal alanda dinlenmek, 
geleneksel mutfağın keyfini sürmek ve en önemlisi de çevreyi korumak isteyen turistlerin 
ekolojik turizmi şekillendirmesi turistlerin doğal güzellikler ve hayvan ve bitki yaşamının 
çeşitliliğini sunan bölge olabilir. Yazları kısmen serin kışları ılıman bir iklim mevcuttur. Ayrıca 
yaşlılar için  huzur evleri meditasyon çiflikleri projeleri geliştirebilinir. Serin iklim şartları 
dolaysıyla yüksek okul yerleşimine de çok müsattir. Turizim faaliyetleri için de bir kaç farklı 
öneri "Bisiklete binmek, dağa çıkmak, ata binmek, yüzmek, balık tutmak ve doğada yürümek 
gibi aktivitelerde bulunmak bir kaç örnek. Alternatif düşünen çevre dostu turistlerin ağaç dikip 
çevreyi temizlemek, zirve tırmanışı, doğayı koruma da bilgi ve beceri belgeselleri yapımı, 
dağcılık eğitim kampları, doğa fotoğrafçılığı, yaban hayatı gözlemleri, dağ bisikleti, çevre eğitim 
kampları, tarihi eser ziyaretleri, kaplıca ziyaretleri ile açısından bölge zenginlik taşıyor. Ayder 
Yaylası ve Fırtına Vadisi' Kaçkar Dağları Milli Parkı,ikizdere vadisi tabiat harikası yerleridir. 
Malesef tüm karşı çıkılmasına rağmen HES‘ler yapıldı ve geri dönüşü  çok zor var olan ikizdere 
deresinin can suyu ile neyi ne kadar kurtarabiliriz hesabından yola cıkarsak yapmış olduğumuz 
araştırmada iyi bir alan ataması ve iyi bir projeyle  belki de Avrupa Birliği fonları tarafından 
finanse etmenin yolu bulunursa dere yatağında bulunan taşlarla doğayı fazla zorlamadan 150 - 
200 tane gölet yapılabilinir. Bu göletlerde organik alabalık çiftlikleri tehsis edilebilinir. 
İstihdama da  kısmende olsa katkı sunar. Ayrıca bu yapay göl ve göletlerde karadeniz usulü 
takalarda restoranlar geceleri takalarda otel şeklinde konaklama, vadilerden gelen kuş sesleri 
arasında gölde meditasyon dinlenme turizmi bu konuda uzak doğu ülkelerinde olduğu gibi, bir 
cazibe merkezleri olabilir. Doğal varlıkların zarar görmemesini sağlayacak bir çevre bilinci 
oluşturmak; Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan turizm alanında yörede 
yatırım yapacak yatırımcıları teşvik edilmesi yol gösterilmesi ayrıca biraz karadenizden dışarı 
cıkıp munzur deresi vadisinde farklı akasya türlerinden örneğin  Türkiye‘de 70 bin köy vardır. 70 
bin fidan farklı köylerden gençlerle munzur vadisi boyunca ağac dikmek ve belirli aralıklarla 
bakımlarını yapmak insanlara beraber kardeşce yaşamak şeklindedir. 
  
Hasan Küskü 
(Karadeniz-der.) Berlin Almanya 
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Selbstdarstellung von  Türkischer Frauenverein Berlin e.V. 
 
Das Leitbild des Vereins ist, sich für die persönlichen und sozialen Rechte der Frauen und 
Mädchen in Berlin einzusetzen und beizutragen, dass sie im Kampf für den gesellschaftlichen 
Frieden und die Demokratie ihren Platz finden und in der Gesellschaft gleichberechtigt und 
gleichgestellt sind. 
 
Seit dem 8. März 1975 haben wir folgende Grundsätze bei unserer Arbeit verinnerlicht (Siehe 
u.a. die Satzung des Vereins): 

 Solidarität und Gemeinschaftlichkeit gibt uns Stärke 
 Frauen sind nicht allein 
 Jeder Mensch hat das Recht zu lernen und sich weiter zu bilden 
 Frauen haben Entscheidungskompetenz und Recht auf deren Umsetzung 
 Integration beginnt mit dem Spracherwerb 
 Wir setzen uns für die sozialen und persönlichen Rechte der Frauen ein 

 
Die Ziele des Vereins sind: 

 sich für die Gleichberechtigung der Frauen mit Migrationshintergrund sowie ein 
tolerantes Zusammenleben und -wirken in unserer Gesellschaft einzusetzen. 

 gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu kämpfen 
 gegen jede Art von Diskriminierung und Unterdrückung Stellung zunehmen 
 Frauen bei selbstbestimmter Lebensplanung und Berufsfindung bzw. Einstieg in das 

Berufsleben zu unterstützen 
 Ressourcen erkennen und eigenständiges Handeln der Frauen zu fördern (d.h. der 

Verein leistet Hilfe zur Selbsthilfe) 
 den Frauen und Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen 
 Unterstützung bei der Bewältigung  ihrer Probleme  

 
Zielgruppen der Organisation 

 Unsere Zielgruppe ist eine sehr heterogene und vielfältige Gruppe bestehend aus 
Arbeitsmigrantinnen, Flüchtlingsfrauen, Ehefrauen von Deutschen oder hier lebenden 
Migranten und Töchtern von Eingewanderten; alle unterschiedlichsten Alter und mit 
unterschiedlichsten Aufenthaltstiteln.  

 
Angebote des Vereins:  
Sozialberatung:  

 Familie, partnerschaftliche Konflikte und Kindererziehung 
 Schwangerschaft und Familienplanung 
 Häusliche Gewalt 
 Hilfe in Trennung und Scheidungssituationen 
 Möglichkeiten der beruflichen Bildung 
 Sozialhilfe, Arbeitslosigkeit sowie andere rechtliche Themen 
 Schuldenregulierung 
 Älter werden 
 Gesundheit 

Beratungszeiten:  
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  Dienstag: 10.00 – 13.00 Uhr 
  Donnerstag: 12.00 – 15.00 Uhr 
 
Kurse: 
.  Alphabetisierung:  Montag, Mittwoch u. Freitag: 9:00-12:00 Uhr 
.  Hausaufgabenhilfe:  Dienstag und Donnerstag: 15:00-18:00 Uhr 
.  Frauengruppe:  Montag : 12:00-16:00 Uhr 
.  Frauengesprächskreis: Mittwoch: 12:00 bis 16:00 Uhr  
  
.  Wir organisieren Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen.  
  
Der Türkische Frauenverein Berlin e. V. wird von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen unterstützt.  
 
Migrationberatung für erwachsene ZuwanderInnen* 
Montag : 10.00-12.00 Uhr    
im BA Friedrichshain-Kreuzberg                 
Yorckstr.4-11, 10965 Berlin; 
Raum 1005  
Dienstag: 14.00-16.00Uhr 
im Türkischen Frauenverein e.V.  
 
*Gefördert durch Bundesministerium des Innern 
 
Standort der Organisation 
Die Räumlichkeiten der Organisation befinden sich in der Jahnstraße 3, 10967 Berlin ist somit 
gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die nächstliegende Haltestelle sind: U-
Bhf. Hermanplatz und Bushaltestelle Jahnstraße des Bus M41. 
Telefon: 030-6923956 
Fax: 030-6930110 
E-mail: tuerkischer.frauenverein@gmx.de 
Homepage: www.tuerkischerfrauenverein-berlin.de 
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Berlin, 30.01.2013 

 
 
 
 
 
 
NEUER VORSTAND BEIM TBB 
 
Nach der Delegiertenversammlung am vergangenen Wochenende hat der neue Vorstand in 
der konstituierenden Sitzung die Funktionen innerhalb des Vorstandes festgelegt. 
 
Demnach wurden Ayşe Demir, Hilmi Kaya Turan und Mustafa Doğanay zu den 
Vorstandsprecher_innen gewählt. Desweiteren übernehmen Güray Kişmir die Funktion als 
Kassenwart und Sevda Polat die der stellvertretenden Kassenwartin.  
 
Der 7-köpfige Vorstand setzt sich außerdem aus diesen Personen zusammen: Hümeyra Baykan 
und İlker Duyan. 
 
Mehmet Koç, Güngör Demirci und Yeşim Özdinçer sind in dieser Legislaturperiode die 
Kassenprüfer_innen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseerklärung 

mailto:tbb-berlin@t-online.de


39 
 

20.06.2013 
+++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR  
 
Aufruf an alle Berliner Migrant*innenselbstorganisationen 
„Partizipations“-programm ohne Partizipation der 
Migrant*innenselbstorganisationen!? 
 
In Berlin existiert eine lebendige Vielfalt an Migrant*innenselbstorganisationen (MSO), 
die der Tatsache Rechnung tragen, dass die Menschen mit Migrationsgeschichte keine 
homogene Gruppe sind. Durch diese Vielfalt können konkrete Problemlagen und 
spezifische Zielgruppen angesprochen werden. 
Die hier unterzeichnenden Organisationen und Einzelpersonen fürchten, dass durch das 
neue „Partizipations“-Programm der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen diese vielfältige Landschaft zerstört wird, weil das Programm 
 
1. Nicht an den Bedarfen der unterschiedlichen migrantischen Communities 
ausgerichtet ist, 
2. Das Expert*innenwissen der MSOs nicht einbezieht, 
3. Die Bedarfe verschiedener Einwanderungsgenerationen ausblendet, 
4. Mit dem angedachten Finanzvolumen in Höhe von 1,2 Millionen EURO von 
 
Beginn an zum Scheitern verurteilt ist. 
Wir erwarten daher, 
1. Eine Erhöhung des Finanzvolumens entsprechend der zuvor zu erhebenden 
Bedarfslagen. 
2. Dass über das Programm MSO strukturell gefördert werden. 
3. Dass die zeitlich befristete Projektarbeit verwaltungsübergreifend finanziert wird. 
4. Die Einrichtung eines transparenten Vergabeverfahrens unter Einschluss 
unabhängiger, fachpolitischer Expert_innen. Zuwendungs- und 
Ablehnungsbescheide müssen rechtsmittelfähig sein und sind zu begründen. 
Berlin, 13.06.2013 
 
Erstunterzeichner*innen: 
1. Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. 
2. Club Dialog e.V. 
3. Kurdische Gemeinde zu Berlin – Brandenburg e.V. 
4. Verband für interkulturelle Arbeit Berlin/Brandenburg e.V. 
5. Türkischer Bund in Berlin – Brandenburg e.V. 
6. Verein Iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V. 
7. Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant*innen e.V. 
8. Polnischer Sozialrat e.V. 
 
Weitere Unterzeichner*innen: 
Vision e.V., Kulturelle Vereinigung Gabriela Mistral e.V., Reistrommel e.V., Rroma 
Informations Centrum e.V., EVIN e.V., Yekmal – Verein der Eltern aus Kurdistan e.V., 
Ini Rromnja e.V., Kurdisches Zentrum e.V. 
(wird ständig aktualisiert) 
 
Bei Mitzeichnung bitte per Mail an kein-wir-ohne-uns@gmx.de mit Absender- 
Mailadresse der jeweiligen Organisation 
Website: http://kein-wir-ohne-uns.webnode.de 
+++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR OHNE UNS! +++ KEIN WIR 
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Oranienstr. 53, 10969 Berlin     Obentraustr. 72, 10963 Berlin 
Tel. 030 / 624 31 20       Tel. 030 / 23 63 51 00 
  
  
Presseerklärung 
Berlin; den 14.07.2013 
  
„Rassismus ist keine Meinungsäußerung, Rassismus ist ein Verbrechen.“  
Catherine Trautmann, ehemalige Bürgermeisterin von Strasbourg und Pressesprecherin und 
Kulturministerin der Regierung Mitterand 
  
  
ANTWORT DER BUNDESREGIERUNG AN DEN CERD-AUSSCHUSS: 
DIE BUNDESREGIERUNG MUSS JETZT HANDELN 
  
  
Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) und der Berliner Landesverband, der Türkische 
Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) nahmen die Antwort der Bundesregierung an den CERD-
Ausschuss zu Kenntnis und forderten die Bundesregierung auf, unverzüglich Maßnahmen 
gegen Rassismus einzuleiten. 
  
Die Sprecherin des TBB, Ayşe Demir appellierte an die Berliner Justiz, zu prüfen ob das wegen 
Volksverhetzung und Beleidigung gegen Herrn Sarrazin eingestellte Strafverfahren wieder 
aufgenommen werden könne. Hierzu erwarte der TBB auch eine Aussage des Justizsenators 
von Berlin, so Demir. 
  
Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat wandte sich an 
die Bundesregierung, zügig einen Ausschuss bestehend aus dem Ministerium, den Fachleuten 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen einzurichten, der die bestehenden Gesetze auf die 
Strafbarkeit rassistischer Äußerungen überprüft und Vorschläge hierzu gibt. 
  
Nach Meinung der Türkischen Gemeinde in Deutschland und des Türkischen Bundes in Berlin-
Brandenburg müssten die Strafparagrafen §130 (Volksverhetzung) und §185 (Beleidigung) 
deutlich konkretisiert und verschärft werden. 
  
Des Weiteren forderten die TGD und der TBB das Thema Rassismus in der Aus- und 
Fortbildung von Staatsanwält_innen, Richter_innen und Anwält_innen verstärkt zu 
berücksichtigen. Die Einrichtung einer unabhängigen Beobachtungsstelle von der 
Zivilgesellschaft wie in Großbritannien sei auch notwendig, so Kolat und Demir. 
  
Der gesellschaftliche Diskurs über Rassismus müsse in der Gesellschaft breiter debattiert 
werden, so Kolat und Demir abschließend. 
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Presseerklärung 
 
 
Fall Sarrazin – Entscheidung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft 
Immer noch nichts dazu gelernt 
 
 
Heftige Kritik übte der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) an der Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft Berlin, auch nach der UN-Rüge kein Verfahren gegen Thilo Sarrazin wegen 
Volksverhetzung aufzunehmen.  
 
Auf Antrag des TBB hatte der UN – Antirassismusausschuss CERD den Fall überprüft und war zu 
dem Ergebnis gekommen, dass Sarrazins Äußerungen über Türken und Araber als „rassistisch“ 
zu bewerten sind. CERD hatte im April d.J. die Bundesrepublik gerügt und ein konsequenteres 
Vorgehen gegen Rassismus gefordert. Die Bundesregierung hatte der UN ein konsequenteres 
Vorgehen zugesagt und die Berliner Staatsanwaltschaft gebeten, die Einstellung des 
Verfahrens gegen Sarrazin zu überdenken. 
 
Auch der TBB forderte die Berliner Staatsanwaltschaft auf, das Verfahren gegen Sarrazin neu 
aufzurollen, was diese jetzt abgelehnt hat.  
 
Dieses Verhalten der Berliner Staatsanwaltschaft sei inakzeptabel, so der TBB. Erst solche 
ungeahndeten Äußerungen von Personen des öffentlichen Lebens führten zu Gewalt gegen 
Menschen mit Migrationshintergrund. Offensichtlich habe Berliner Staatsanwaltschaft auch 
aus der NSU-Affäre nichts gelernt, heißt es weiter in der Erklärung des TBB.  
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Berlin, 13.08.2013 

 
 
Rassistischer Übergriff und unterlassene Hilfeleistung des S-Bahn Sicherheitsdienstes 
 
Am 10.08.2013 um 01.25 war Alişan Genç, Gründungsmitglied von TBB, TGD, ehemaliger stellv. 
Bundesvorsitzender der TGD und ehemaliger Sprecher des TBB, im S-Bahnhof Waidmannslust 
einem rassistischen Angriff durch zwei junge Männer ausgesetzt.  
 
Die Bundespolizei vertuscht in ihrer Erklärung vom 11.08.2013 den rassistischen Hintergrund 
des Angriffs und die unterlassene Hilfeleistung durch die S-Bahn Sicherheitsbediensteten. Es ist 
auffällig, dass die Bundespolizei bemüht ist, die Ausländerkriminalstatistik aufzublähen, jedoch 
rassistische Übergriffe zu bagatellisieren und aus der Polizeistatistik fernzuhalten.   
 
Zwei junge Männer schlugen einen Jugendlichen, der sich nicht wehrte. Herr Genc forderte die 
beiden Angreifer auf dies zu unterlassen.  
 
Hierauf wurde Herr Genc von den beiden Männern heftig mit Faustschlägen und Tritten 
attackiert. Zwei Sicherheitsbedienstete der S-Bahn verweigerten Hilfeleistung und den Notruf 
an die Polizei. Stattdessen forderten sie die beiden Angreifer auf den S-Bahnhof zu verlassen.  
 
Die beiden Angreifer verließen den Bahnhof, kehrten jedoch nach kurzer Zeit zurück, um ihre 
Angriffe fortzusetzen. Nunmehr riefen sie „Wir müssen gegen Ausländer und Juden unser 
Vaterland verteidigen“.  
 
Die Sicherheitskräfte der S-Bahn waren in unmittelbarer Nähe, griffen jedoch nicht ein. Herr 
Genc musste dreimal eine Bierflasche ergreifen um die Angreifer auf Abstand zu halten. Er 
wurde hierbei jedes Mal von den S-Bahn Sicherheitskräften gezwungen die Bierflasche 
abzulegen und sich dem Angriff der beiden Männer erneut auszusetzen.  
 
Der TBB fordert die Bundespolizei auf  ihre Erklärung vom 11.08.2013, es handelte sich um 
eine Anpöbelei eines Ehepaars durch betrunkene Jugendliche mit folgender Schlägerei, zurück 
zu ziehen und den rassistischen Hintergrund des Angriffs zu ermitteln. 
 
Hilmi Kaya Turan 
TBB-Sprecher 
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TBB fordert sofortigen Stopp der diskriminierenden „Warnspots“ der Berliner Polizei! 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg fordert das sofortige Abschalten der „Warnspots“, 
mit denen die Berliner Polizei im Berliner Fenster die Bürger_innen vor Taschendieben warnen 
möchte.  
 
„Wenn in allen drei Videos die Täter scheinbar einen Migrationshintergrund haben, kann nicht 
von einer Dienstleistung für alle Bürger_innen unserer Stadt ausgegangen werden. Damit stellt 
die Berliner Polizei Menschen nicht-deutscher Herkunft unter Generalverdacht“, erklärte Ayşe 
Demir, Vorstandssprecherin des TBB.  
 
„Diese klischeehafte Darstellung von einem einseitigen Täterbild kann nicht hingenommen 
werden. Die Berliner Polizei muss endlich Themen rund um Migration kritisch reflektieren und 
Stigmatisierungen vermeiden“, so Demir weiter.  
 
„Diese diskriminierenden Filme widersprechen dem Vorhaben der Berliner Polizei sich 
interkulturell zu öffnen. Hier benötigt die Berliner Polizei dringend mehr interkulturelle 
Kompetenz“, sagte Demir abschließend. 
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Optionspflicht auch in Berlin aussetzen 

Der Sprecher des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg, Mustafa Doğanay, begrüßte die 
Entscheidung des Hamburger Innensenators, Neumann (SPD), die Optionspflicht für 
Jugendliche auszusetzen. 

"Dadurch wir verhindert, dass junge Menschen gezwungen werden, sich für eine 
Staatsangehörigkeit zu entscheiden, obwohl diese gesetzliche Regelung bald abgeschafft sein 
wird," erklärte Doganay. 

Der TBB-Sprecher forderte den Berliner Innensenator Henkel auf, dem Hamburger Beispiel zu 
folgen. 

"Der Berliner Senat bzw. Innensenator Henkel täten gut daran, diesem Beispiel zu folgen und 
auch in Berlin die Optionspflicht auszusetzen. Es macht keinen Sinn, eine Gesetzesbestimmung 
weiterhin anzuwenden, die bald abgeschafft sein wird", so Doğanay. 

Der TBB-Sprecher forderte Bundesinnenminister Friedrich auf, umgehend einen Gesetzentwurf 
zur Abschaffung der Optionspflicht vorlegen.  

"Wir fordern auch eine Regelung, die Jugendlichen, die wegen der Optionspflicht auf die 
deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet hatten, ermöglicht, ohne Gebühren und komplizierte 
bürokratische Formalitäten die deutsche Staatsangehörigkeit wieder zu erhalten", sagte 
Doganay abschließend. 
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Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) begrüßt die Rücknahme des Polizeivideos in 
der U-Bahn 
 
 
Die Sprecherin des TBB, Ayşe Demir, begrüßte die Rücknahme des Polizeivideos über 
Taschendiebe in den Berliner U-Bahnen. 
 
„Wir begrüßen es, dass die Berliner Polizei die Kritik des TBB und anderer ernst genommen 
und das Video aus dem Verkehr gezogen hat“, erklärte Demir. 
 
Nach Meinung der Kritiker*innen war das Video geeignet, Ressentiments gegenüber 
Menschen mit Migrationshintergrund zu schüren. 
 
„Die Tatsache, dass es sich um Originalaufnahmen gehandelt hat, rechtfertigt es nicht, 
ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund zu zeigen“, sagte Demir. 
 
Die Forderung aus der CDU, bei Straftaten immer auch die Nationalität zu nennen, wies Frau 
Demir zurück. „So wie es sich bei den NSU-Mördern nicht um Deutsche, sondern um Mörder 
handelt, geht es auch bei Straftaten um Tat und Täter und nicht um die Herkunft,“ sagte die 
TBB-Sprecherin abschließend. 
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Presseerklärung 
Berlin, 28.08.2014 
 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und die Türkische Gemeinde in Deutschland 
(TGD) haben die Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg besucht, die in der Nacht zum 12. 
August Ziel – wie mittlerweile die Polizei mitgeteilt hat - eines Brandanschlages gewesen ist. 
 
Der TGD-Bundesvorsitzende Safter Çınar, die stellvertretende TGD-Vorsitzende und Sprecherin 
des TBB, Ayşe Demir, sowie TBB-Vorstandsmitglied Ali Sönmez trafen sich mit dem 
Vorsitzenden der Islamischen Föderation Fazıl Altun, dem Gemeinde Vorsteher Hasan Aydın 
und dem Berater Mustafa Özdemir. Sie besichtigten das innere der Moschee und ließen sich 
die Stellen zeigen, wo die Brandbeschleuniger gezündet worden waren. 
 
Çınar und Demir kritisierten, dass die Sicherheitskräfte wieder einmal vorschnell einen 
Anschlag ausgeschlossen haben, dann aber eines Besseren belehrt worden sind. 
 
„Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages hat in seinem Abschlussbericht 
ausdrücklich empfohlen, dass in solchen Fällen unbedingt auch in Richtung Rassismus (hier: 
Islamfeindlichkeit) ermittelt werden sollte. Berlins Innensenator Henkel ist aufgefordert, die 
Sicherheitsbehörden entsprechend anzuweisen“, erklärte Çınar. 
„Der gesellschaftliche Diskurs über Islamfeindlichkeit und Rassismus muss in der Gesellschaft 
breiter debattiert werden“, erklärte Demir abschließend. 
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Viel versprochen – wenig realisiert    
 
TBB-Positionen zu Migration-Integration-Gleichstellung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD 
 
Das Ergebnis ist enttäuschend, nicht einmal die von der SPD aufgestellten „rote Linie“ wurden 
eingehalten. 
 
Grundsätzliches 
 
Die üblichen diffamierenden Aussagen finden sich leider auch in diesem Vertag wieder:  
„Für alle gilt selbstverständlich die Werteordnung des Grundgesetzes.“  
Dieser Satz suggeriert, dass Menschen mit Migrationshintergrund es nicht besser wüssten und 
sie deshalb darauf hingewiesen werden müssen, sich an Gesetze zu halten. 
 
Integrationsstaatsministerin  
 
Es ist zu begrüßen, dass die bisherige Integrationsstaatsministerin Prof. Böhmer, die sich eher 
als Ersatzregierungssprecherin profiliert hat, endlich abgelöst wurde – und durch eine 
Ministerin mit Migrationshintergrund ersetzt wurde. 
 
Allerdings bleiben die eigentlichen Kompetenzen in diesen Fragen weiterhin beim 
Bundesinnenministerium, so auch die Zuständigkeit für das BAMF (Bundesamt für Flüchtlinge 
und Migration). Somit werden die Fragen der Einwanderung und Gleichstellung/Integration 
weiterhin als „Sicherheitsproblem“ gehandelt. So wurde die Chance verpasst, ein für alle 
Fragen der Einwanderung und Gleichstellung/Integration zuständiges, kompetentes 
Ministerium einzurichten. 
 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen  
 
Es wird eine Änderung des „Anerkennungsgesetzes“ zugesagt, aber diese Überlegungen gehen 
weiterhin (unausgesprochen) davon aus, dass die im Ausland erworbenen Qualifikationen 
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nicht gleichwertig sein können und hier ergänzt werden müssen. Das ist für die 
Neuankömmlinge demotivierend und zeitaufwendig. 
 
Bildung 
 
Auch hier hält sich der Koalitionsvertrag an überholten Positionen, nämlich das Erlernen der 
deutschen Sprache, dessen Notwendigkeit ohnehin niemand bestreitet. 
Über die Anerkennung und Förderung der Herkunftssprache gibt es keine Aussagen.  
 
Obwohl in anderen Bereichen (Sicherheitsapparat, u.a.) öfters von „interkultureller 
Kompetenz“ die Rede ist, ist bei der angestrebten Qualifikation und Weiterbildung der 
Fachkräfte im Bildungsbereich von interkultureller Kompetenz keine Rede. Dies kann nur so 
gedeutet werden, dass die Monokultur und der Assimilationsdruck im Bildungssektor 
fortgesetzt werden soll. Dies wird wie auch in der Vergangenheit eine Demotivation von 
Kindern Jugendlichen und Eltern zur Folge haben. Dies kann auch nicht mit den angestrebten 
„Elternprogrammen“ kompensiert werden. 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes/Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)  
 
Auch die neue Bundesregierung weigert sich, die fehlenden Aspekte der EU-
Gleichstellungsrichtlinien umzusetzen, beispielweise eine allgemeine Verbandsklage. 
(Artikel 7 (2) der RICHTLINIE 2000/43/EG DES RATES vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft) 
 
Rassismus/NSU 
 
In diesen Bereichen finden sich begrüßenswerte Aussagen, beispielsweise die „Stärkung der 
interkulturellen Kompetenz m Bereich des öffentlichen Dienstes, insbesondere in den 
Sicherheitsbehörden.“ 
 
Der Vertrag enthält eine allgemein gehaltene Aussage zu sogenannter Hasskriminalität: „.Weil 
Opfer rassistischer, fremdenfeindlicher oder sonstiger menschenverachtender Straftaten den 
besonderen Schutz des Staates verdienen, wollen wir sicherstellen, dass entsprechende 
Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden.“  
Wir erwarten diesbezüglich eine klare Änderung des Strafrechts.  
 
Obwohl UN-Antirassismus-Ausschusses (CERD) in seiner Entscheidung vom 4. April 2013 die 
Rechtslage und Praxis bei rassistischen Aussagen (Fall Sarrazin) kritisiert hat, gibt es keine 
diesbezügliche Aussage im Koalitionsvertrag. 
 
Aufenthaltsrecht 
 
Auch hier wird an der bisherigen Politik festgehalten, das Aufenthaltsrecht als zusätzliches 
Strafrecht einzusetzen („Es bedarf einer Weiterentwicklung des Ausweisungsrechts im Hinblick 
auf Täter schwerwiegender Straftaten.“) 
 
Diese Sichtweise geht weiter davon aus, dass diese Menschen nicht zur bundesdeutschen 
Gesellschaft gehören. Wir lehnen das ab. Wer hier lebt und straffällig wird, sitzt seine Strafe ab 
und soll hier weiter leben/resozialisiert werden.  
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(Doppelte) Staatsangehörigkeit 
 
Wie die SPD-Grüne-Regierung im Jahre 2000, die mit der „vollen Mehrstaatigkeit“ in den 
Wahlkampf gezogen und dann die Mehrstaatigkeit noch mehr eingeschränkt hatte, wurde die 
„Rote-SPD-Linie“ wieder einmal nicht eingehalten. 
Die Aufhebung der Optionspflicht für in der Bundesrepublik geborene Jugendliche ist nicht nur 
die „halbe Miete“, sondern führt die Diskussion um die Ablehnung der Mehrstaatigkeit ad 
absurdum.  
Die Zahl der Mehrstaatler steigt stetig. 
Kinder von bi-nationalen Ehen werden mit beiden Staatsangehörigkeiten geboren und 
behalten beide ein Leben lang. 
Die Zahl der Einbürgerungen „unter Beibehaltung der bisherigen Staatsbürgerschaft“ steigt 
stetig, im Jahre 2012 betrug sie 50% aller Einbürgerungen. 
Mit der neuen Regelung wird die Zahl der Mehrstaatler massiv zunehmen. 
EU-Bürger*innen werden unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit eingebürgert. 
Die überwiegende Zahl der Jugendlichen, für die das Optionsmodell abgeschafft werden soll, 
sind Drittstaatler. 
Welche Argumente bleiben noch übrig, um auch bei Einbürgerungen von Drittstaatlern die 
Mehrstaatigkeit zu verweigern? 
Nichts, außer verlogener Ideologie, nur zwei Beispiele: 

- Als 2000 auf Vorschlag der SPD-FDP-Regierung von Rheinland-Pfalz das Optionsmodell 
eingeführt wurde, war der Justizminister von Rheinland-Pfalz, der FDP-Politiker 
Herbert Mertin, ein Deutsch-Chilene. 

- Der CDU-Politiker David McAllister war 8 Jahre CDEU-Fraktionsvorsitzender und 4 
Jahre Ministerpräsident In Niedersachsen, er hat den deutschen und den britischen 
Pass. 

 
Abschaffung der Optionspflicht 
 
Laut Koalitionsvertrag soll die Optionspflicht in Zukunft für in Deutschland geborene Kinder 
abgeschafft werden. In diesem Zusammenhang hat der TBB in einem Brief an Herrn Senator 
Frank Henkel appelliert, dem Hamburger Beispiel zu folgen…. : 
 
Appell: Aussetzen der Optionspflicht 
 
Sehr geehrter Herr Senator Henkel, 
 
die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, appellierte an die 
Innenminister von Bund und Ländern, die Optionspflicht mit sofortiger Wirkung auszusetzen. 
Bislang folgte lediglich Hamburg diesem Aufruf. Dort teilte Innensenator Michael Neumann 
Anfang Dezember mit, dass die Optionspflicht unverzüglich ausgesetzt und niemandem mehr 
die Staatsbürgerschaft aberkannt wird 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg begrüßt die Entscheidung des Hamburger 
Innensenators, Neumann, und appelliert an Sie, dem Hamburger Beispiel zu folgen und diese 
Regelung, die nun laut Koalitionsvertrag abgeschafft wird, mit sofortiger Wirkung auszusetzen. 
Solange keine Gesetzesänderung verabschiedet ist, gilt die Optionspflicht und viele 
Jugendliche, die das 23. Lebensjahr vollenden, werden möglicherweise die deutsche 
Staatsbürgerschaft verlieren. Diese Regelung betrifft vor allem junge türkeistämmige 
Menschen, da die Doppelstaatsbürgerschaft bei EU-Bürger_innen erlaubt ist. 
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Es macht keinen Sinn, eine Gesetzesbestimmung weiterhin anzuwenden, die bald abgeschafft 
sein wird. Aus diesem Grund appellieren wir an Sie, die zuständigen Behörden anzuweisen, die 
Optionspflicht ab sofort nicht mehr zu vollziehen. 
 
 
Ayşe Demir 
Vorstandssprecherin 
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Türkischer Bund begrüßt die vorgesehene Streichung des Begriffs „Rasse“ aus der Berliner 
Verfassung 
 
Die Sprecherin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg, Ayşe Demir, hat die vorgesehene 
Streichung des Begriffs „Rasse“ aus § 10 Absatz 2 der Berliner Verfassung begrüßt. 
 
„Dieser seinerzeit sicherlich in gutem Glauben benutze Begriff impliziert die Existenz 
menschlicher ‚Rassen‘ und führt zu Rassismus“, erklärte die TBB-Sprecherin. Wissenschaftlich 
sei klar, dass es keine “Rassen“ innerhalb der Menschen gebe. 
 
Es sei höchste Zeit, dass Berlin hier eine zeitgemäße Formulierung findet, erklärte Ayşe Demir. 
 
Demir warnte davor, die Diskussion um die geeignete Formulierung unnötig in die Länge zu 
ziehen. Die „ethnische Zugehörigkeit“ wäre eine mögliche Alternative. 
 
TBB-Sprecherin Demir forderte in diesem Zusammenhang auch, ein Verbot der Verbreitung 
„rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankengutes“ in die Berliner Verfassung 
aufzunehmen. 
 
Ayşe Demir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:tbb-berlin@t-online.de


52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oranienstr. 53, 10969 Berlin 

 030 – 624 31 20 

 030 – 61 30 43 10 

e-mail: info@tbb-berlin.de 

http://www.tbb-berlin.de 
Berlin, 22.05.2014 

 
 
 
TBB ruft alle wahlberechtigten Berliner_innen zur Teilnahme an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament auf sowie zur Beteiligung am Volksentscheid  
 
In Deutschland und Europa versuchen rassistische und rechtspopulistische Parteien  
mit migrant_innenfeindlichen Parolen Wählerstimmen für die Europawahl zu gewinnen.  
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) als weltpolitisch neutrale Organisation spricht 
keine Wahlempfehlung aus, sondern ruft alle wahlberechtigten Berliner_innen dazu auf, am 
kommenden Sonntag, den 25.05.2014, zur Wahl zu gehen und eine der demokratischen 
Parteien und deren Kandidat_innen zu wählen. 
 

Auf diese Weise soll ein deutliches Zeichen für ein weltoffeneres Deutschland und Europa 
sowie gegen Rassismus und Rechtspopulismus gesetzt werden. 

Wer nicht zur Wahl geht, überlässt die Zukunft Europas anderen. Wer nicht wählt, stärkt die 
Falschen.  

Ebenso ruft der TBB alle wahlberechtigten Berlin_innen auf, sich am Volksentscheid zur 
Zukunft des Tempelhofer Feldes zu beteiligen. Der TBB möchte hierbei die Wichtigkeit von 
Volksentscheiden als demokratisches Mittel der politischen Einflussnahme hervorheben. 
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Kein Platz für Antisemitismus in Berlin 

Eines der politischen Ziele des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB) ist die 
Bekämpfung jeglicher Diskriminierung. 

Deshalb hat sich der TBB der Strafanzeige des Abgeordneten Hakan Taş gegen den Prediger 
der Neuköllner Al-Nur-Moschee angeschlossen.  

Kritik an der derzeitigen israelischen Politik ist in einer Demokratie selbstverständlich. Dies gibt 
aber niemandem das Recht, Antisemitismus bzw. Hass gegen Menschen jüdischen Glaubens zu 
schüren. 

Antisemitismus, Hass und Rassismus dürfen keinen Platz in Berlin haben. 
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Wo war Herr Dreggers „Sechs-Stufen-Plan gegen Rassismus“? 
  
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat den Vorstoß des integrationspolitischen 
Sprechers der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, bezüglich eines „Sechs-
Stufen-Plan zur Bekämpfung des Islamismus“ als „populistisch“ kritisiert. 
  
Dass der TBB sich jederzeit und gerade auch in der aktuellen Situation gegen Antisemitismus 
und religiösen Fanatismus gewandt habe, stehe außer Zweifel, erklärte der TBB. 
  
Dreggers Äußerungen über das angebliche "verbreitete multikulturelle Wunschdenken" in 
diesem Zusammenhang zeigten, dass Herr Dregger versuche, aus dem legitimen Anlass einen 
ideologischen Kampf zu entfachten. 
  
Ein so vehementes Auftreten gegen Rassismus, gar ein „Sechs-Stufen-Plan gegen Rassismus“ 
seitens Herrn Dregger sei allerdings nicht bekannt. 
  
Der TBB beteilige sich seit Jahren an der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und 
religiösem Fanatismus. Allerding werde sich der TBB von Herrn Dregger nicht vorschreiben 
lassen, wo und in welcher Weise der TBB dies tun werden, heißt es abschließend in der 
Erklärung des TBB. 
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Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) fordert lückenlose Aufklärung des Brandes der 
Mevlana-Moschee in Berlin 
 
In einer ersten Stellungnahme zum Brandanschlag auf die Mevlana-Moschee in Berlin-
Kreuzberg fordert der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg eine lückenlose Aufklärung des 
Tathergangs und der Motive. 
 
Dazu erklärte Ayşe Demir, Vorstandssprecherin des TBB: „Statistiken der Bundesregierung 
bestätigen, dass die Angriffe auf Moscheen in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Parallel 
dazu hat die Islamfeindlichkeit in Deutschland stark zugenommen. Das bereitet uns große 
Sorge.“ 
 
„Aus diesem Grund fordern wir eine lückenlose Aufklärung - mit einem besonderen 
Augenmerk auf einen möglichen islamfeindlichen und rassistischen Hintergrund“, so Demir 
weiter. 
 
Von der Politik erwartet der TBB ein klares Bekenntnis und eine eindeutige Verurteilung der 
Angriffe auf Moscheen. 
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Pressemitteilung zum zehnjährigen Bestehen des Migrationsrates Berlin-Brandenburg  
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg e.V. gratuliert als Gründungsmitglied dem 
Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. ganz herzlich zu seinem zehnjährigen Jubiläum! 
Seit seinem Bestehen leistet der Migrationsrat Berlin-Brandenburg mit außerordentlichem 
Engagement einen wichtigen Beitrag für ein friedliches und gegenseitig anerkennendes 
Miteinander aller in Berlin lebender Menschen. 
 
Ebenso wie der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg setzt sich der Migrationsrat Berlin-
Brandenburg e.V. gegen Rassismus und Diskriminierungen jeglicher Art ein und erinnert die 
Berliner Verwaltung stets an ihren Auftrag und ihre Verantwortung mehr Teilhabegerechtigkeit 
für alle in Berlin herzustellen. 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg wünscht dem herkunftsübergreifend arbeitenden 
Migrationsrat Berlin-Brandenburg auch weiterhin viel Erfolg, Ausdauer und Aufmerksamkeit 
für seine Arbeit. 
 
 
TBB Vorstand 
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Presseerklärung 
Berlin, 28.08.2014 
 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und die Türkische Gemeinde in Deutschland 
(TGD) haben die Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg besucht, die in der Nacht zum 12. 
August Ziel – wie mittlerweile die Polizei mitgeteilt hat - eines Brandanschlages gewesen ist. 
 
Der TGD-Bundesvorsitzende Safter Çınar, die stellvertretende TGD-Vorsitzende und Sprecherin 
des TBB, Ayşe Demir, sowie TBB-Vorstandsmitglied Ali Sönmez trafen sich mit dem 
Vorsitzenden der Islamischen Föderation Fazıl Altun, dem Gemeinde Vorsteher Hasan Aydın 
und dem Berater Mustafa Özdemir. Sie besichtigten das innere der Moschee und ließen sich 
die Stellen zeigen, wo die Brandbeschleuniger gezündet worden waren. 
 
Çınar und Demir kritisierten, dass die Sicherheitskräfte wieder einmal vorschnell einen 
Anschlag ausgeschlossen haben, dann aber eines Besseren belehrt worden sind. 
 
„Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages hat in seinem Abschlussbericht 
ausdrücklich empfohlen, dass in solchen Fällen unbedingt auch in Richtung Rassismus (hier: 
Islamfeindlichkeit) ermittelt werden sollte. Berlins Innensenator Henkel ist aufgefordert, die 
Sicherheitsbehörden entsprechend anzuweisen“, erklärte Çınar. 
„Der gesellschaftliche Diskurs über Islamfeindlichkeit und Rassismus muss in der Gesellschaft 
breiter debattiert werden“, erklärte Demir abschließend. 
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Wo bleibt der Respekt? Wo bleibt die Menschenwürde? 
 
Nachdem der Senat großmündig die Vereinbarung mit den Oranienplatz-Flüchtlingen 
angekündigt hat, scheint er offenbar nicht willens oder wegen  interner Querelen nicht in der 
Lage, diese auch umzusetzen. 
 
Der Senat hatte u.a. Folgendes zugesagt: 
 
 Die Übernahme der Zuständigkeiten von anderen Bundesländern 
 Intensive Neuprüfung der Asylverfahren 
  Ausreichende Beratung vor dem Asylverfahren 
 Teilnahme an Deutschkursen  
 Verbesserter Zugang zur Ausbildung, zum Studium und zum Arbeitsmarkt 

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) fordert die vollständige Einhaltung und 
Umsetzung der Vereinbarung. Der TBB fordert zudem die Gewährleistung der medizinischen 
Versorgung und eine menschenwürdige Unterbringung. 
 
„Es kann nicht sein, dass der Innensenator Henkel zusammen mit dem Regierenden 
Bürgermeister Wowereit und der Integrationssenatorin Kolat im März das „Einigungspapier 
Oranienplatz“ auf einer Pressekonferenz vorstellt und nun ein solcher Rückzieher gemacht 
wird“, sagte Demir, „Wo bleibt der Respekt?“ Wo bleibt die Menschenwürde?“ 
 
 „Die Konflikte innerhalb der Senatsverwaltungen werden auf dem Rücken der Flüchtlinge 
ausgetragen. Wenn die Integrationssenatorin Kolat nicht in der Lage ist, ihr Versprechen 
einzuhalten, sollte der Regierende Bürgermeister seine Richtlinienkompetenz einsetzen“, so 
Demir abschließend. 
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TBB begrüßt die Erweiterung der Stadionordnung von Hertha BSC 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat die Erweiterung der Stadionordnung von 
Hertha BSC begrüßt. 
 
Dazu erklärte Ayşe Demir, Vorstandssprecherin des TBB: „Wir begrüßen es, dass Hertha BSC 
das Tragen von Symbolen der Hooligan-Vereinigung `HoGeSa`  bei vereinseigenen 
Veranstaltungen verboten und damit ein Zeichen gesetzt hat.“ 
 
„Als Berliner Verband freuen wir uns, dass Hertha BSC  - wie einige Fußballvereine es bereits 
getan haben – nun auch ein eindeutiges Zeichen setzt und erklärt hat, dass Kleidungsstücke 
und Symboliken mit den Schriftstücken 'HoGeSa' und 'Gnuhonnters' unter den Passus der 
Stadionordnung fallen, der das Tragen von Kleidungsstücken oder das Zeigen von Symbolen, 
die Schriftzüge mit rassistischen, gewaltverherrlichenden oder diskriminierenden Tendenzen 
enthalten, verbietet“, so Demir weiter. 
 
„Wir hoffen, dass die Clubs in allen Ligen dem Beispiel von Hertha BSC und anderen 
Fußballvereinen folgen“, sagte Demir abschließend. 
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Den Worten müssen Taten folgen 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat die gemeinsame Erklärung der im Berliner 
Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien zur Lage der der Flüchtlinge in Berlin begrüßt. In der 
Erklärung heißt es unter anderem: „Menschen, die aus Angst um ihr Leben nach Deutschland 
geflüchtet sind, verdienen unsere Zuwendung und unsere Solidarität.“ 
 
Dazu erklärte Ayşe Demir, Vorstandssprecherin des TBB: „Die Ernsthaftigkeit dieser Aussage 
wird daran zu messen sein, ob die Zusagen in der Vereinbarung mit den Oranienplatz- 
Flüchtlingen auch eingehalten werden.“ 
 
Der Senat hatte u.a. Folgendes zugesagt: 
 

 Die Übernahme der Zuständigkeiten von anderen Bundesländern 
 Intensive Neuprüfung der Asylverfahren 
 Ausreichende Beratung vor dem Asylverfahren 
 Teilnahme an Deutschkursen  
 Verbesserter Zugang zur Ausbildung, zum Studium und zum Arbeitsmarkt 

 
Der TBB forderte zudem, dass den nach Berlin gekommenen Flüchtlingen die medizinische 
Versorgung gewährleistet wird und sie endlich menschenwürdig untergebracht werden.   
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Sofortiger Winterabschiebestopp für Flüchtlinge 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat den gemeinsamen Antrag von Die Linke, 
Bündnis90/ Die Grünen und Piraten, einen Winterabschiebestopp für Flüchtlinge zu erlassen, 
begrüßt. 
 
Dazu erklärte Ayşe Demir, Vorstandessprecherin des TBB: „Es ist menschenunwürdig und 
verantwortungslos, wenn Menschen in Länder abgeschoben werden sollen, wo sie 
Diskriminierungen ausgesetzt sind und mit großer Wahrscheinlichkeit keine Unterkunft und 
andere Unterstützungen haben werden.  
 
Demir appellierte an den designierten Regierenden Bürgermeister Michael Müller dem 
Beispiel Thüringens und Schleswig-Holsteins zu folgen und ebenfalls einen 
Winterabschiebestopp für Flüchtlinge anzuordnen. 
 
„Die Einmischung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière an Schleswig-Holstein ist 
völlig unangebracht, denn gemäß Artikel 60a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes darf die oberste 
Landesbehörde aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen einen bis zu sechsmonatigen 
Abschiebestopp erlassen“, so Demir abschließend. 
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Der Regierende Bürgermeister Michael Müller verpasst guten Einstieg 
 
Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat bedauert, dass das Abgeordnetenhaus 
einen sofortigen Winterabschiebestopp für Flüchtlinge abgelehnt hat.  
 
„Es ist menschenunwürdig und verantwortungslos, wenn Menschen in Länder abgeschoben 
werden sollen, wo sie Diskriminierungen ausgesetzt sind und mit großer Wahrscheinlichkeit 
keine Unterkunft und andere Unterstützungen haben werden“, so der TBB.  
 
Berlin hätte dem Beispiel Thüringens und Schleswig-Holsteins folgen und ebenfalls einen 
Winterabschiebestopp für Flüchtlinge anordnen sollen. 
 
„Der Regierende Bürgermeister Michael Müller verpasst guten Einstieg; ein 
Winterabschiebestopp für Flüchtlinge wäre eine gute humane Geste gewesen,“ heißt es 
abschließend in der Erklärung des TBB. 
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PRESSEMITTEILUNG 
 
Berlin, 05.01.2015 
 
BERLIN SETZT ZEICHEN GEGEN ISLAMFEINDLICHKEIT, RASSISMUS UND AUSGRENZUNG 
 
Am heutigen Montag plant der sog. “Patrioten e.V.” ein “Pegida”- Ableger unter dem Namen 
“Bärgida” eine Demonstration. 
Es sind zwei Gegenveranstaltungen gegen dieses Vorhaben vorgesehen: 

 Montag, 5. Januar, ab 17:00 Uhr, 
Stralauer Straße /Ecke Jüdenstraße  
(U2 Klosterstraße; Nähe Alexanderplatz/Jannowitzbrücke) 
 

Zu dieser Demonstration haben zahlreiche Organisationen, darunter der Flüchtlingsrat Berlin, 
aufgerufen. 

 Montag, 5. Januar, ab 18:00 Uhr 
Kundgebung am Brandenburger Tor 
 

Zu dieser Kundgebung hat die Türkische Gemeinde zu Berlin aufgerufen. 
In den letzten Wochen haben islamfeindliche, flüchtlingsfeindliche und rassistische Aktivitäten 
zugenommen und erhalten Zuspruch und Zulauf aus der Gesellschaft. Diese Tendenzen 
werden zudem gefördert durch unsinnige Vorschläge aus den Parteien der Mitte, wie bspw. 
der Vorschlag der CSU, dass Migrant*innen zuhause Deutsch sprechen sollten oder die 
Forderung zur noch weiteren Einschränkung des Grundrechts auf Asyl.  
 
Eine ähnliche Atmosphäre hatte in den 90er Jahren zu zahlreichen rassistischen Angriffen auf 
und Morden an Migrant*innen und Flüchtlingen geführt.  
 
Dies darf sich nicht wiederholen! 
 
Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) und sein Landesverband, der Türkische Bund in 
Berlin-Brandenburg (TBB) unterstützen beide Veranstaltungen und rufen die Berlinerinnen und 
Berliner auf, daran teilzunehmen. 
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Die Berliner Polizei kommt ihrer Vorbildfunktion nach: Zahl der Migrantinnen und Migranten 
bei der Berliner Polizei steigt 

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) hat die Aussagen des Polizeipräsidenten Klaus 
Kandt zur Einstellung von Migrant*innen bei der Berliner Polizei begrüßt. 

„Wir begrüßen die Offenheit der Berliner Polizei für Migrant*innen“, sagte  Ayşe Demir, 
Vorstandssprecherin des TBB. 

Damit komme die Berliner Polizei den Vorgaben des Berliner Partizipations- und 
Integrationsgesetzes nach, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst 
einzustellen und habe die Zahl der Migrantinnen und Migranten bei Neueinstellungen erhöht. 

Es sei sehr wichtig, dass insbesondere öffentliche Einrichtungen die kulturelle und ethnische 
Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln und hier eine Vorreiterrolle übernehmen. 

„Insbesondere begrüßen wir die Aussage, dass in naher Zukunft Menschen mit 
Migrationshintergrund in Führungspositionen bei der Polizei aufrücken würden “, sagte Demir 
abschließend. 
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Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) verurteilt antisemitischen Angriff in Berlin 

In der Neujahrsnacht wurde in der Berliner U-Bahn ein Fahrgast antisemitisch beleidigt und 
körperlich angegriffen. 

Der TBB verurteilt diesen feigen Angriff auf das Schärfste.  

Eines der politischen Ziele des TBB ist die Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und 
jeglicher Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 

Antisemitismus, Hass und Rassismus dürfen keinen Platz in Berlin haben. 

Der TBB wünscht dem Opfer baldige Genesung. 
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Demonstrationsaufruf für eine friedliche und solidarische Gesellschaft! 
 
Islamfeindliche, flüchtlingsfeindliche und rassistische Aktivitäten nehmen immer weiter zu und 
erhalten weiterhin großen Zuspruch und Zulauf aus der Mitte der Gesellschaft. 
 
Angesichts der anhaltenden rechtspopulistischen und rassistischen Aufmärsche in Berlin und 
anderen Städten in Deutschland wird kommenden Montag, 12.01.2015 um 17.00 Uhr erneut 
eine Gegendemonstration in Berlin stattfinden. Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg 
unterstützt diese Gegendemonstration und ruft alle Berlinerinnen und Berliner auf daran 
teilzunehmen.  
 
Gemeinsam gegen rassistische Hetze und soziale Ausgrenzung auf die Straße! 
 
Montag, 12.01.2015, 17 Uhr, Bundeskanzleramt / Bundestagswiese 
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Einladung zu 
Pressekonferenz/ Pressegespräch 
am 14. Januar 2015 um 12.00 Uhr 
beim Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg e.V. (TBB) 
in der Oranienstraße 53 in 10969 Berlin 
 
Erstmalig auf bundesweitem Wohnungsmarkt: Berliner Gericht verurteilt Vermieterin zur 
Zahlung von 30.000 Euro wegen ethnischer Diskriminierung von türkeistämmiger Familie 
 
Das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg hat jetzt ein für das Antidiskriminierungsrecht 
wegweisendes Urteil gefällt. In dem Verfahren hatte eine Familie mit türkischer 
Migrationsgeschichte aus dem Fanny-Hensel-Kiez (Berliner Sozialer Wohnungsbau) die 
Vermieterin auf Zahlung einer Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) verklagt. Diese hatte von der Mietpartei u.a. eine diskriminierende Mieterhöhung 
verlangt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Vermieterin u.a. ungerechtfertigt von der 
Familie eine wesentlich höhere Miete verlangte als von den anderen Mietparteien, die nicht 
türkischer oder arabischer Herkunft sind. Betroffen von dieser Ungleichbehandlung sind 
zudem zwei weitere arabischstämmige Familien in der Wohnanlage, die sich ebenfalls 
gerichtlich zur Wehr setzen.  
In Zeiten, in denen zunehmend rassistische Diskurse in den Brennpunkt aktueller 
gesellschaftlicher Entwicklungen treten, setzt das Urteil damit ein deutliches Zeichen für die 
Gleichheit der Menschen jedweder Herkunft. Im Urteil heißt es:  

„Die Beklagte hat den Klägern durch ihr Verhalten zu verstehen gegeben, dass diese 
aufgrund ihrer Herkunft und dem hiermit im Zusammenhang stehenden kulturellen 
Hintergrund nicht in das von der Beklagten verfolgte Miet- und Wohnkonzept passen, 
ohne dass die Kläger hierzu einen Anlass gegeben hätten. Es entsteht der Eindruck, die 
Beklagte fürchte durch Mieter türkisch-orientalischer Herkunft bzw. arabischer 
Herkunft eine Abwertung der Wohnanlage, die durch Mieter europäischer Herkunft 
nicht zu befürchten sei. Die damit vermittelte krasse Abwertung, Ausgrenzung und 
massive Ungerechtigkeit greift als erheblich verletzend in den Kernbereich des 
klägerischen Persönlichkeitsrechts ein. Es wird so nicht nur deutsches Verfassungsrecht 
verletzt, das die Gerichte im Rahmen der Beurteilung zu berücksichtigen haben, 
sondern auch tragende europäische Rechtsgrundsätze (vgl. nur Richtlinie 2000/43 EG 
des Rates v. 29.06.2000, Art. 21 EU-Grundrechtecharta).“ 

 
An diesem Fall wird auch erneut deutlich, welcher Willkür insbesondere die Sozialmieterinnen 
und Sozialmieter aufgrund eklatanter Fehlentwicklungen in der Berliner Wohnungspolitik 
ausgesetzt sind. 
Auch dieser Aspekt wird wichtiges Thema der Darstellung auf der Pressekonferenz sein, an der 
neben TBB und dem Netzwerk mieterstadt.de auch die Betroffenen und ihr Rechtsanwalt 
teilnehmen werden.  
Kontakt:  
info@tbb-berlin.de, Eva Maria Andrades, 030-61305328 
info@mieterstadt.de 

mailto:info@tbb-berlin.de
mailto:info@mieterstadt.de
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IX. Presseausschnitte     
 
 

 
 
 

 
 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 
 
 
 
 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 
 
 
 
 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 



83 
 

 
 



84 
 

 
 

 



85 
 

 
 



86 
 

 



87 
 

 
 



88 
 

 
 

 
 
 



89 
 

 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 


